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Bebauungsplan Nr. 148 – Teil IV – Ortsteil Laxten  
Baugebiet: „Erweiterung Gewerbegebiet Bernardstraße “                                 
                                  

 
Begründung 

 

Übersichtsplan ohne Maßstab 

Grundlage des Übersichtsplanes:  Deutsche Grundkarte 1: 5.000, vervielfältigt mit Erlaubnis 
der Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und 
Liegenschaften (GLL) – Katasteramt Lingen 

 

 
Geltungsbereich  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche südlich einer von der östlichen Bernardstraße 
abzweigenden Stichstraße (Bernardstraße) im Ortsteil Laxten. Der o. g. Bebauungsplan ist auf einer Planunter-
lage im Maßstab 1: 1000 angefertigt worden. 
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1 Ausgangslage und Planungsziele 

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil IV, Baugebiet: „Erweiterung Gewerbegebiet 
Bernardstraße“ liegt im östlichen Teil des Stadtgebietes, im Ortsteil Laxten. (siehe Abbildung 1) 

 

Abbildung 1: Übersichtsplan (ohne Maßstab) 
 
Der Ortskern des Ortsteils Laxten mit seinen kirchlichen Einrichtungen, den Sportplätzen, der Ortsver-
waltung und den privaten Dienstleistungsanbietern liegt in einer Entfernung von ca. 1,2 km Luftlinie 
südwestlich des Plangebietes. Die Lingener Innenstadt, mit ihren zentralen Handels-, Dienstleistungs- 
und Gastronomieeinrichtungen liegt ca. 2,5 km westlich des Ortskerns Laxten. 

Das Plangebiet befindet sich südlich einer von der östlichen Bernardstraße nach Westen abzweigen-
den Stichstraße (ebenfalls Bernardstraße). Im Norden wird der Geltungsbereich durch z. Zt. noch  un-
bebaute Flächen des Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil II -, Baugebiet: „Gewerbegebet Am Hessen-
weg/Bernardstraße“ sowie durch die Straßenverkehrsfläche der Stichstraße begrenzt. Im Südosten 
befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit seinen Hofflächen. An seiner Südwestseite wird das 
neue Bebauungsplangebiet von landwirtschaftlichen Nutzflächen abgegrenzt.  
Weitere Gewerbegebietsflächen erstrecken sich entlang der östlichen Bernardstraße (parallel zur 
Umgehungsstraße B70/213) sowie im Westen entlang der Josefstraße. 
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Die geplante Erschließung des neuen Baugebiets erfolgt ausschließlich über die bereits im Zuge der 
Erschließung des nördlich benachbarten Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil II, Baugebiet: „Gewerbege-
bet Am Hessenweg/Bernardstraße“ ausgebaute Stichstraße (Bernardstraße). Insbesondere über die 
östliche und südliche Bernardstraße sowie über den nördlich gelegenen Hessenweg wird das Plange-
biet an das örtliche und überörtliche Straßennetz angebunden. 

Die Geltungsbereichsgrenze ist aus der Planzeichnung abschließend zu ersehen. 

1.2 Planungsziele 

Zur Erweiterung des Baulandpotentials für industriell/gewerbliche Nutzungen, ist die Stadt Lingen 
(Ems) bemüht, durch die weitere Ausweisung von Bauland im Stadtgebiet und in den Ortsteilen die 
Realisierung neuer Bauvorhaben für diese v. g. Zwecke zu ermöglichen.    

Als wesentliches Planungsziel bei der zukünftigen Gewerbeentwicklung steht die Konzentration auf 
vorhandene Gewerbebereiche bzw. die Erschließung an sie angrenzender Freiflächen im Vorder-
grund. Besondere Bedeutung bei zukünftigen gewerblichen Entwicklungsmaßnahmen haben somit 
potentielle Flächen, die als Erweiterung und Ergänzung bestehender Gewerbegebiete erschlossen 
werden können oder im Stadtgrundriss die Verknüpfung benachbarter Gewerbeansätze ermöglichen.  

Die Stadt Lingen strebt die Stärkung und den Ausbau gewerblich orientierter Wirtschaftszweige an. In 
diesem Zusammenhang ist insbesondere neben der Ansiedlung wachstumsorientierter Unternehmen 
zur Verbesserung der lokalen Wirtschaftsstruktur, die Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für 
die ansässigen heimischen mittelständischen Betriebe eine der vordringlichsten Aufgaben der städti-
schen Wirtschaftsförderung.  
 
Doch nicht nur die Bemühungen um die Neuansiedlung von Unternehmen sondern auch die Gewer-
bebestandspflege steht gleichrangig  im Focus der lokalen Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen. Die 
Unterstützung von Unternehmen am Standort Lingen in Fragen der Betriebssicherung, -erweiterung 
oder -verlagerung genießt ebenso hohe Priorität. 
 
Für die Stadt Lingen (Ems) bedeutet die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben bzw. die Förderung 
von Entfaltungsmöglichkeiten ansässiger Unternehmen aber auch eine Sicherung und Entwicklung 
der Funktionsfähigkeit der Stadtteile. 
 
Ein Schwerpunkt der bisherigen gewerblichen Entwicklung im Ortsteil Laxten ist neben den Gewerbe-
standorten an der Frerener Straße (B 214), der Bereich südlich der Straße Hessenweg, beidseitig der 
Umgehungsstraße (B 70/213). Die bisherige bauliche Entwicklung dieses Gewerbegebietes östlich der 
Umgehungsstraße ist weitgehend abgeschlossen. Im westlichen Teil zwischen dem Hessenweg, der 
Bernardstraße und der Josefstraße sind jedoch noch Flächenpotentiale vorhanden, die sukzessive er-
schlossen werden können.  
 
Vor diesem Hintergrund erweitert die Stadt Lingen (Ems) somit im Zuge dieser Bebauungsplanaufstel-
lung die vorhandenen gewerblichen Bauflächen im Ortsteil Laxten, um somit an einem bereits ent-
wickelten Gewerbestandort das Baulandangebot für neue, ansiedlungswillige Betriebe erhöhen zu 
können. 
 
Da für das bestehende Gewerbegebiet an der Bernardstraße mittlerweile konkrete Betriebsansied-
lungsabsichten existieren, sollen die bereits erschlossenen Teile des Gewerbegebietes erweitert 
werden. Zudem bietet dieser Bereich im Stadtteil Laxten aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage an 
der Umgehungsstraße (B 70/213) für Gewerbebetriebe eine hohe Standortqualität.      
 
Vorgesehen ist die Erweiterung der vorhandenen Gewerbegebietsflächen des Bebauungsplanes Nr. 
148 – Teil II nach Süden, um der bestehenden Nachfrage nach gewerblich nutzbarem Bauland zu 
entsprechen. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuansiedlung weiterer gewerblicher 
Unternehmen soll deshalb mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes geschaffen werden. 
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Die Fläche des neuen Baugebietes umfasst eine Gesamtgröße von ca. 0,88 ha. 
 
Für die bestehenden Betriebsgrundstücke im benachbarten Bebauungsplan Nr. 148 - Teil II sieht der 
B-Plan eine zweigeschossige Gewerbegebietsausweisung (GE) ohne Festlegung einer bestimmten 
Bauweise, mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 
vor.  
 
Im Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil IV sollen für das Maß der baulichen Nutzung 
diese Festlegungen übernommen werden. Mit diesen Festsetzungen ist gewährleistet, dass die Aus-
nutzungsmöglichkeiten der Grundstücke in gleicher Weise wie auf den vorhandenen Betriebsflächen 
realisierbar sind.  
 
Das Planungskonzept sieht als Art der baulichen Nutzung ebenfalls die Ausweisung eines Gewerbe-
gebietes (GE) vor. Aufgrund der Betriebsstrukturen auf den benachbarten Grundstücken, die auf eine 
gewerbliche Produktion ausgerichtet sind, sollen die Erweiterungsflächen gleiche Entwicklungsmög-
lichkeiten für die neuen Gewerbebetriebe bieten. 

Die beabsichtigte Ausweitung der Gewerbegebietsfläche ist also im Zuge verstärkter Bemühungen um 
eine Innenentwicklung als Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietsansatzes und als Aktivie-
rung einer bisher ungenutzten Baulandreserve zu sehen. Diese Maßnahme zieht gleichzeitig eine 
Konzentration des Flächenangebotes an einem bereits entwickelten Gewerbestandort im Ortsteil 
Laxten nach sich.  

1.3 Ziele der Raumordnung und der vorbereitenden Ba uleitplanung  

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne (in diesem Fall der Bebauungsplan) an die Ziele der  
Landesplanung und Raumordnung anzupassen. Die Umsetzung und Konkretisierung dieser überört-
lichen Planungen geschieht über die Anpassungspflicht der Bauleitpläne an die Ziele der Raumord-
nung. Die Bauleitplanung ist somit Teil eines vertikalen und horizontalen Geflechts raumbezogener 
Planungen auf landes- und regionalplanerischer Ebene. 

·  Niedersächsisches Landesraumordnungsprogramm (LROP)  

Nach dem 2008 in Kraft getretenen Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) ist die 
Stadt Lingen (Ems) im Rahmen der zentralörtlichen Gliederung als Mittelzentrum mit oberzentralen 
Teilfunktionen eingestuft. (siehe Abbildung 2) 

Art und Umfang der zentralörtlichen Einrichtungen und Angebote sind an der Nachfrage der zu ver-
sorgenden Bevölkerung und der Wirtschaft im Verflechtungsbereich auszurichten.  Die Leistungs-
fähigkeit der Zentralen Orte ist der jeweiligen Festlegung entsprechend zu sichern und zu entwickeln. 

Es sind zu sichern und zu entwickeln  

- in Mittelzentren zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf. 

Die Stadt Lingen (Ems) als struktur- und leistungsstarkes Mittelzentrum soll aus überregionalen struk-
turpolitischen Erwägungen oberzentrale Teilfunktionen für ihren Verflechtungsbereich übernehmen 
und dazu beitragen, dass die Versorgung mit hochwertigen Angeboten und oberzentralen Einrich-
tungen in der peripheren ländlichen Region verbessert wird.  

Die oberzentralen Teilfunktionen sind folgendermaßen begründet: 

- Die oberzentralen Teilfunktionen in der Stadt Lingen betreffen ebenfalls den Arbeitsmarkt, die 
Versorgung des Verflechtungsraumes mit Angeboten des Einzelhandels sowie den Bildung-
sbereich. 
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Die beschriebenen Teilfunktionen sind zu sichern und zu entwickeln. 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen LROP 2008  (ohne Maßstab)  

·  Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Ems land (RROP 2000) 
 

Neben der Erfüllung endogener Nachfragewünsche der heimischen, überwiegend mittelständisch 
strukturierten Wirtschaftsunternehmen kommt die Stadt Lingen (Ems) mit der Ausweisung weiterer 
Gewerbeflächen auch ihren Entwicklungsaufgaben nach, die von Seiten der Regionalplanung an die 
Stadt gestellt werden. 
 
Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland (RROP 2000) sieht als eines der 
vorrangigsten Ziele zur Entwicklung der Bevölkerung vor, durch geeignete Maßnahmen auch künftig 
zu verhindern, dass Abwanderungen, vor allem junger, ausgebildeter Bevölkerungsgruppen unter-
bleiben. 
  
Diese Zielsetzungen aus der Raumordnung erfordert zur Aufrechterhaltung einer flächendeckenden 
Grundversorgung, auf der Grundlage der Bevölkerungsentwicklung, im Rahmen der Bauleitplanung 
die Bereitstellung von Bauland für Wohn-, Gewerbe- und Freizeitzwecke in erforderlichem Maße. 
 
Gemäß dem RROP 2000 gilt für Mittelzentren u. a. die konkretisierte Zielsetzung, die Standortvorteile 
für die gewerbliche Wirtschaft auszuschöpfen, um zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.  
Im Rahmen der Wirtschaftsförderung sollen geeignete Maßnahmen zur Sicherung und Erweiterung 
der vorhandenen Arbeits- und Ausbildungsplatzangebote ergriffen werden.  
 
Dazu gehören u. a. die bauleitplanerischen Voraussetzungen zu schaffen um den im Landkreis ansäs-
sigen Betrieben die Möglichkeiten zur Erweiterung am Standort oder zur Umsiedlung innerhalb des 
Planungsraumes zu bieten.  
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Neben den Aufgaben als Mittelzentrum resultiert für die Stadt Lingen aus den Zielen der Regional-
planung die Schwerpunktaufgabe der Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten und 
die besondere Entwicklungsaufgabe „Fremdenverkehr“.  
 
Nach der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP 2000) des 
Landkreises Emsland liegt der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil IV im  
Siedlungsgebiet der Stadt Lingen (Ems).  

Für den Geltungsbereich sieht das RROP 2000 keinerlei Festlegungen vor. Die östlich angrenzende 
Umgehungsstraße (B 70/213) ist als Hauptverkehrsstraße mit überregionaler Bedeutung gekenn-
zeichnet. Weitere Festlegungen sind im RROP 2000 für das Bebauungsplangebiet nicht getroffen. 
(siehe Abbildung 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2000 (RROP 2000) des Landkreises 
Emsland (ohne Maßstab) 
 
Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes sollen geeignete Flächen für die Erweiterung eines be-
stehenden Gewerbegebiets bzw. für die Ansiedlung neuer Betriebe bereitgestellt werden. Hierdurch 
wird die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen unterstützt, bzw. wird die Leistungskraft der lo-
kalen Wirtschaftsunternehmen in der Stadt weiter gestärkt.  
 
Daher entspricht die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil IV der Stadt Lingen (Ems) so-
wohl den landes- als auch den regionalplanerischen Vorgaben. 
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·  Flächennutzungsplan der Stadt Lingen (Ems) 
 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Lingen (Ems) aus dem Jahr 2005 ist die Art der Boden-
nutzung im gesamten Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil IV als gewerbliche Baufläche 
(G) dargestellt. (siehe Abbildung 4) 
 

 
 
Abbildung 4: Ausschnitt aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Lingen (ohne Maßstab) 

Zusammenhängende gemischte Bauflächen (M) und Wohnbauflächen (W) befinden sich entlang der 
Straße Hessenweg und der Westseite der Josefstraße. Außerdem sind östlich und südlich der geplan-
ten Gewerbefläche die Umgehungsstraße und die Bernardstraße als vorhandene Hauptverkehrs-
straßen dargestellt. Östlich der Umgehungsstraße enthält der FNP die Darstellung einer Fläche für 
Versorgungsanlage – Funkübertragungsstelle/Sendeanlage sowie weitere gewerbliche Bauflächen 
(G). 
 
Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil IV mit der vorgesehenen Nutzung als 
Gewerbegebiet (GE) werden die städtebaulichen Zielvorstellungen des vorbereitenden Bauleitplanes 
konkretisiert.  
 
Die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes werden somit aus den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Lingen (Ems) entwickelt. 
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1.4 Bestehende Rechtsverhältnisse 

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes erfordert die Aufhebung der Festsetzungen der von diesem 
Bebauungsplan erfassten Teilfläche des Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil II, Baugebiet: „Gewerbege-
biet Am Hessenweg/Bernardstraße“ vom 15.03.1981.   

2. Planungsabsicht und Auswirkungen 
Eine ausführliche Darstellung der Bestandsaufnahmen und der Planauswirkungen erfolgt im Umwelt-
bericht (siehe Kapitel 5). 

2.1 Nutzungen und Siedlungsstruktur 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes selbst umfasst eine landwirtschaftliche Nutzfläche sowie 
die Straßenverkehrsflächen der Wendeanlage der Bernardstraße und einen kleinen Teilbereich des 
nördlich angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil II.  

Das nähere städtische Umfeld des Planbereiches im Ortsteil Laxten ist weitgehend gewerblich struktu-
riert. Entlang des östlichen Teils der Bernardstraße, parallel zur Umgehungsstraße (B70/213) und an 
der Ostseite der Josefstraße befinden sich bereits angesiedelte Gewerbebetriebe. Dieser Gewerbe-
ansatz setzt sich östlich der Umgehungsstraße, entlang der Straße Am Alten Flugplatz fort. Dort be-
finden sich auch die Sendeanlagen und der Sendemast des NDR. Darüber hinaus haben sich entlang 
der Straße Hessenweg und östlich der Josefstraße Misch- und Wohngebiete entwickelt.  
 
Südlich des Plangebietes befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle. Im Bereich der südlichen 
Bernardstraße existiert ein Wohngebäude. 
 
Das Erscheinungsbild östlich der Umgehungsstraße wird somit weitgehend bestimmt durch die vor-
handenen und teilweise vollständig bebauten Gewerbegebiete, von denen einige heute noch z. T. von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen umgeben sind. Das unmittelbare Umfeld des Plangebietes ist somit 
noch weitgehend geprägt durch eine typische Gewerbegebietsbebauung. 
 
Aufgrund der konkret vorhandenen Gewerbeflächennachfrage ist die Ausweisung des neuen Gewer-
begebietes dringend geboten. Hierdurch werden die Entwicklungsmöglichkeiten für die gewerbliche 
Wirtschaft erweitert. Insofern wird die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen unterstützt, sowie 
die Leistungskraft der lokalen Wirtschaftsunternehmen in der Stadt weiter gestärkt.  

2.3 Erschließung 

·  Verkehrliche Anbindung 
 

Die äußere Verkehrserschließung des Plangebietes erfolgt über die Bernardstraße.  
 
Im Verbund mit der Straße Hessenweg/Josefstraße wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
mit der Haselünner Straße (B 213) und der Frerener Straße (B 214) verknüpft. Über dieses Straßen-
system wird das Plangebiet an das örtliche und überörtliche Straßennetz angebunden. 

·  Straßenverkehrsflächen  
 
Da die geplanten neuen Gewerbeflächen über die bestehende Stichstraße (Bernardstraße) erschlos-
sen werden können, ist der Ausbau von weiteren öffentlichen Straßenverkehrsflächen im Plangebiet 
nicht notwendig. 
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Diese Stichstraße wurde bereits im nördlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 148 – Teil II ausgewie-
sen. Allerdings war der Wendekreis der Wendeanlage am Ende der Straße ursprünglich nach Süden 
angeordnet, im Zuge des Straßenausbaus wurde die Wendeschleife jedoch im Norden der Straße an-
gelegt.  
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil IV wird diese Veränderung des 
Straßenausbaus berücksichtigt und die tatsächliche Lage der Wendeanlage in der Planzeichnung an-
gepaßt.   

·  Öffentliche Parkplätze 
 
Der Bedarf an öffentlichen Parkplätzen kann innerhalb des öffentlichen Straßenraumes der Stichstra-
ße entsprechend bereitgestellt werden.  

·  Private Einstellplätze 

Auf den zukünftigen neuen Gewerbegrundstücken lässt es die Art der Bebauung zu, die für die Be-
triebsabläufe notwendigen Einstellplätze anzulegen. 

·  Trinkwasserversorgung 

Der Bereich des neuen Gewerbegebietes gehört zum Wasserversorgungsgebiet des Wasserverban-
des „Lingener Land“. 
 
Die vorhandene Bebauung auf den angrenzenden Gewerbegrundstücken ist bereits an die zentrale 
Wasserversorgung des Wasserverbandes angeschlossen. 
Die Versorgungsleitungen befinden sich betriebsfertig und ausreichend dimensioniert in der Bernard-
straße. Der Anschluss der neuen Grundstücke in diesem Plangebiet an das bestehende Trinkwasser-
leitungssystem kann problemlos erfolgen. 

·  Abwasserbeseitigung 
 
Das auf den Grundstücken anfallende Schmutzwasser kann über das bestehende Schmutzwasser-
kanalnetz in der Bernardstraße entsorgt werden. 

Die Voraussetzung  für eine ordnungsgemäße Ableitung zur städtischen Kläranlage ist folglich gege-
ben. Somit ist eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung gewährleistet. 

·  Oberflächenentwässerung 

Das auf den neuen gewerblich nutzbaren Bauflächen anfallende Oberflächenwasser kann aufgrund 
der hohen Grundwasserflurabstände und der Wasserdurchlässigkeit der vorhandenen Bodenschich-
ten auf den Grundstücken versickert werden. 
Das infolge gewerblicher Nutzung verunreinigte Oberflächenwasser von Betriebsflächen ist vor der 
Versickerung einem Reinigungsprozess zu unterziehen. 
(Nr. 5 der textlichen Festsetzungen) 
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Teilmengen des anfallenden Oberflächenwassers über die 
Regenwasserkanalisation dem Mühlenbach zuzuführen. Im zur Zeit noch im Verfahren befindlichen 
wasserrechtlichen Erlaubnisantrag wurde eine Flächenbefestigung von 35 % berücksichtigt. Dieser 
Wert ist einzuhalten.  
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·  Abfallentsorgung 

Die benachbarten Gewerbebereiche sind bereits an die regelmäßige Müllabfuhr in der Stadt Lingen 
(Ems) angeschlossen.  

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den gesetzlichen Be-
stimmungen und Verordnungen sowie der jeweils gültigen Satzung zur Abfallentsorgung des Land-
kreises Emsland. Träger der öffentlichen Müllabfuhr ist der Landkreis Emsland. Eventuell anfallender 
Sondermüll ist einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung zuzuführen. 

·  Elektrizitäts- und Gasversorgungversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit elektrischer Energie und Erdgas wird durch die Stadtwerke 
Lingen GmbH sichergestellt.  

·  Brandschutz 
 
Für das geplante Gebiet sind der Löschwasserbedarf und die Standorte der einzelnen Hydranten bzw. 
Wasserentnahmestellen mit dem zuständigen Stadt bzw. Ortsbrandmeister und der Abteilung „Vor-
beugender Brandschutz“ beim Landkreis Emsland festzulegen. 
 
Bei der Durchführung des nachfolgenden Bebauungsplanes sowie der Erschließungsmaßnahmen 
sind die im Merkblatt der Hauptamtlichen Brandschau aufgeführten Anforderungen an Feuerwehr-
zufahrten und Löschwasserversorgung zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes zu be-
achten. (Anlage 1)  

·  Telekommunikation 

Die Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikationsleitungen erfolgt durch die Deutsche Tele-
kom AG. Zur Abstimmung der Baumaßnahmen der Leitungsträger werden diese rechtzeitig vor dem 
Beginn der Erschließungsmaßnahmen benachrichtigt. Der fernmeldetechnische Anschluss an das 
Netz der Deutschen Telekom AG ist problemlos möglich. 

·  Altlasten/Kampfmittel 

Altlasten (Altablagerungen/Altstandorte, Bodenkontaminationen) sind im Plangebiet nicht bekannt, 
und sind aufgrund der bisherigen landwirtschaftliche Nutzung der Flächen auch nicht zu erwarten. 
Verdachtsmomente auf Altablagerungen, Altstandorte bzw. Bodenkontaminationen liegen ebenfalls 
nicht vor.  
Zur Ermittlung möglicher, aus Bombenblindgängern bestehenden Altlasten wurden alliierte Luftbilder 
durch die zentrale Polizeidirektion, Dezernat 55 – Kampfmittelbeseitigung, Hannover ausgewertet. Die 
Aufnahmen zeigen keine Bombardierung innerhalb des Plangebietes. Gegen die vorgesehne Nutzung 
besteht in Bezug auf Abwurfkampfmittel (Bomben) keine Bedenken. 

Sollten dennoch bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden 
werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbe-
seitigungsdienst der Zentralen Polizeidirektion zu benachrichtigen. 
(siehe auch Kapitel 6: Hinweise). 

·  Bodenfunde  
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 
werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind (Nds. Denkmalschutzgesetz 
vom 30.05.1978). (siehe auch Kapitel 6: Hinweise). 
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·  Sozialplan  
 
Durch die im Rahmen dieser Bebauungsplanänderung vorgesehenen und festgesetzten Maßnahmen 
treten nachteilige Auswirkungen im Sinne des § 180 BauGB bei der Planungsdurchführung nicht auf. 
Die Festsetzung von Maßnahmen des Sozialplanes oder zum Härteausgleich ist somit nicht notwen-
dig. 

·  Bodenordnung 

Die sich die Straßenverkehrsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sich im Eigentum der 
Stadt Lingen (Ems) befinden und keine weiteren öffentlichen Straßenflächen geplant sind, sind Bo-
denordnungsmaßnahmen daher nicht erforderlich. 

2.4 Bebauungskonzept 

·  Städtebauliches Konzept  

Mit der beabsichtigten Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil IV sollen neue gewerbliche 
Bauflächen zur Neuansiedlung von gewerblich strukturierten Unternehmen entwickelt werden. Daher 
ist Ziel und Zweck dieses Bebauungsplanes, durch eine Erweiterung eines bestehenden Gewerbege-
bietes neue Flächenpotentiale an einem bereits entwickelten Gewerbestandort zur Verfügung zu 
stellen.  

Die geplante Ausweitung der Gewerbeflächen ist also im Zuge verstärkter Bemühungen um eine 
Innenentwicklung i. S. d. § 1 a Abs. 2 BauGB, als Erweiterung eines bestehenden Gewerbeansatzes 
und als Aktivierung einer bisher ungenutzten Baulandreserve zusehen. Diese Maßnahme zieht gleich-
zeitig eine Konzentration des gewerblichen Flächenangebotes an einem bereits entwickelten Gewer-
begebietsstandort nach sich. Zudem bietet dieser Bereich in der Stadt aufgrund seiner verkehrsgün-
stigen Lage (an der Umgehungsstraße) Gewerbebetrieben eine hohe Standortqualität.      
 
Außerdem soll dem stadtplanerischen Anspruch nach einer maßstäblichen und verträglichen Gewer-
begebietserweiterung Rechnung getragen werden. Deshalb wird für die baulich-räumliche Entwicklung 
auf den neuen Flächen im Wesentlichen auf die in den benachbarten Gewerbegebieten getroffenen 
Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung zurückgegriffen.  
 
Im nördlich gelegenen rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 148 – Teil II ist ein Gewerbegebiet 
(GE) mit einer zweigeschossigen Bauweise, einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und einer Ge-
schossflächenzahl von 1,2 festgesetzt.  
 
Das neue Planungskonzept für den Bebauungsplan Nr. 148 – Teil IV weist als Art der baulichen 
Nutzung ebenfalls ein Gewerbegebiet (GE) aus. Aufgrund der Betriebsstrukturen auf den benachbar-
ten Grundstücken, die auf gewerbliche Produktion ausgerichtet ist, sollen der bestehenden Nutzungs- 
und Gebietscharakter auf die neuen Erweiterungsflächen ausgedehnt werden.    
 
Für das Maß der baulichen Nutzung werden im Plangebiet, wie im benachbarten Gewerbegebiet 
auch, eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von ebenfalls 1,2 
bei einer zweigeschossigen Bauweise festgesetzt. Hierdurch ist gewährleistet, dass die Ausnutzungs-
möglichkeiten des neuen Gebietes in gleicher Weise wie auf der vorhandenen Betriebsfläche gegeben 
sind.  
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·  Städtebauliche Werte  

 
Im Bebauungsplangebiet werden folgende städtebaulichen Werte ermittelt:  
 

 a) Das Plangebiet hat eine Fläche von (Bruttobaugebiet)   ca.      8.871m² 
 b) Erschließungsflächen                                                                                                                                                                          

Straße                     ca.        940 m² 
    (Erschließungsflächen = ca. 940 m² ~ 10,6 % des Brutto-Baugebietes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
c) Das Netto-Baugebiet (Gewerbegebiet – GE 1und GE 2) beträgt       ca.      7.931m²              

·  Städtebauliche Kalkulation  

Da das in die Planung einbezogene Baugebiet unmittelbar an ein seit Jahrzehnten bestehendes Ge-
werbegebiet angrenzt und die Erschließung über eine bereits ausgebaute Straßenverkehrsfläche er-
folgt, sind die notwendigen Erschließungsmaßnahmen bereits durchgeführt. Für die Stadt Lingen 
(Ems) entstehen somit keine Kosten.   
 
Die Kosten für die Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen von vertraglichen Regelungen durch 
den Grundstückseigentümer übernommen. 

3. Festsetzungen des Bebauungsplanes 

3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung  

·  Art der baulichen Nutzung 

o Gewerbegebiet (GE) 

Die Zulässigkeit der Art der baulichen Nutzung im B-Plan Nr. 148 – Teil IV wird bestimmt durch die 
Vorgaben des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Lingen (Ems), der an dieser Stelle 
gewerbliche Bauflächen (G) vorsieht.  
 
Im Plangebiet wird deshalb ein Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO festgesetzt, um das Gebiet 
entsprechend der v. g. Zielsetzung einer gewerblichen Nutzung zuzuführen, in dem gem. § 8 Abs. 1 
BauNVO vorwiegend Betriebe erlaubt sind, deren Störungsgrad sich nicht erheblich belästigend aus-
wirkt.  

Mit der Festsetzung des Gebietstypus Gewerbegebiet wird somit zum einen der Zielsetzung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lingen (Ems) entsprochen, zum anderen wird die Art der baulichen 
Nutzung aus dem bereits gewerblich entwickelten Umfeld auf die neuen Bauflächen übertragen. Hierin 
spiegelt sich die städtebauliche Absicht wieder, in diesem neuen Gewerbegebiet, den Gebietscharak-
ter der bereits bestehenden Gewerbebauflächen aufzunehmen bzw. weiterzuentwickeln. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll außerdem der veränderten Straßenausbau der Ber-
nardstraße bzw. die tatsächliche Lage der Wendeanlage dieser Stichstraße berücksichtigt werden. Zu 
diesem Zweck ist eine Anpassung der Baugrenze nördlich der Wendeanlage notwendig, so dass ein 
geringer Teil des Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil II, Baugebiet: „Gewerbegebet Am Hessenweg/ 
Bernardstraße“ in die Planung einbezogen werden muss. 
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Da in diesem Bebauungsplan nördlich der Stichstraße keinerlei Festsetzungen getroffen worden sind 
und die Flächen südlich der Stichstraße als Flächenpotential für gewerbliche Neuansiedlungen benö-
tigt werden, wird im Plangebiet zwischen zwei Gewerbegebietstypen unterschieden. 

o Gewerbegebiet GE 1 

Aufgrund der Notwendigkeit, lediglich den Verlauf der Baugrenze für die nördlich der Wendeanlage 
gelegenen Gewerbeflächen anzupassen, wurde der Zuschnitt des Teilgebietes GE 1 auf die hierzu er-
forderliche Größe minimiert. Aus Gründen der Harmonisierung und Gleichbehandlung der Grund-
stücksnutzungen werden daher  das Maß der baulichen Nutzung, die Grund- und Geschossflächen-
zahl (GRZ 0,8, GFZ 1,2) sowie eine zweigeschossige Bauweise festgesetzt bzw. aus dem ursprüng-
lichen Bebauungsplan Nr. 148 – Teil II  übernommen. Darüber hinaus werden keine weiteren Fest-
setzungen getroffen.  

o Gewerbegebiet GE 2 

Im Gegensatz zum Teilgebiet GE 1 werden die Flächen des Teilgebietes GE 2 neu erschlossen. Da 
eine planerische Zielsetzung darin besteht den Gebietscharakter der bereits bestehenden Gewerbe-
bauflächen aufzunehmen bzw. und auf den neuen Flächen weiterzuentwickeln wird auch in diesem 
Teilbereich die Grund- und Geschossflächenzahl (GRZ 0,8, GFZ 1,2) sowie eine zweigeschossige 
Bauweise festgesetzt. Darüber hinaus soll jedoch ausschließlich in diesem Teil des Baugebietes ein 
Ordnungsrahmen festgesetzt werden, um sowohl die lokale Verteilung von Einzelhandelsvorhaben als 
auch eine städtebaulich geordnete Entwicklung gezielt zu steuern.  

o Ausschluss von allgemein zulässigen Nutzungen im Ge werbegebiet  
 
Damit die vorgenannte Entwicklung des Gebietes für eine gewerbliche Nutzung gesichert werden 
kann und um einer Zweckentfremdung durch hinzutretende Nutzungen, die nicht dem gewünschten 
Gebietscharakter eines Gewerbegebietes entsprechen, vorzubeugen, wird eine Nutzungsbeschrän-
kung in Nr. 1.1 der textliche Festsetzung in der Weise vorgenommen, das Schank- und Speisewirt-
schaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes als sonstige Gewerbebetriebe nach § 8 Abs. 2 
Nr. 1 BauNVO im Gewerbegebiet GE 2 nicht zulässig sind (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO). 
 
Darüber hinaus und um insbesondere die Attraktivität der Innenstadt als Einkaufszentrum sowie die 
Versorgungsbereiche in den Stadt- und den Ortsteilen funktional zu sichern, werden zusätzlich in Nr. 
1.1 der textlichen Festsetzungen Einzelhandelsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufs-
flächen für letzte Verbraucher mit zentrenrelevanten Branchen und Sortimenten als Gewerbebetriebe 
aller Art im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 der BauNVO ausgeschlossen.  
 
Da aufgrund der offenen Gebietsstruktur eines Gewerbegebietes die Gefahr besteht dass sich Einzel-
handelsgeschäfte, die zu Standorten außerhalb der Innenstadt und der Versorgungsbereiche in den 
Stadt- sowie den Ortsteilen tendieren, sich in diesen Gebieten ansiedeln, ist ein wichtigstes Ziel, das 
mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes verfolgt wird, die Steuerung der Entwicklung von Einzel-
handelsbetrieben im Hinblick auf deren Verteilung innerhalb des Stadtgebietes. Der vorliegende Be-
bauungsplan wurde aus diesem Grunde auf der Basis des Gutachtens zu den Entwicklungsspielräu-
men und Entwicklungsperspektiven für den Einzelhandel der Stadt Lingen (Ems)1 erarbeitet.  

Die Stadt Lingen ist bestrebt, die Funktionen des Hauptgeschäftsbereiches in der Innenstadt und der 
zentralen Versorgungsbereiche im Lingener Stadtgebiet zu erhalten und weiter zu stärken.  

Dazu gehören unter anderem der Erhalt und die Stärkung der Einzelhandelsfunktion in den zentralen 
Versorgungsbereichen, die dort eine prägende Funktion übernehmen.  
 

                                                      
1 „Entwicklungsspielräume und Entwicklungsperspektiven für den Einzelhandel der Stadt Lingen“, Junker und 

Kruse – Stadtforschung/Planung, Dortmund 2006 
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Die Situation des Einzelhandels in Lingen ist derzeit durch ein vergleichsweise hohes quantitatives 
Angebot geprägt, das sich jedoch schwerpunktmäßig in dezentralen Lagen befindet. Innerhalb des 
Hauptgeschäftsbereiches befinden sich lt. dem o. g. Gutachten nur rund 19 % der Gesamtverkaufsflä-
chen in Lingen. Zudem wurde die faktische Grenze möglicher Verkaufsflächen erreicht.  

Um den Hauptgeschäftsbereich im Verhältnis zur Gesamtstadt zu stärken und weiterhin zu positionie-
ren, sowie um Einzelhandelsansiedlungen nach den im Konzept formulierten räumlich-strukturellen 
Vorgaben zu steuern, wurde der Hauptgeschäftsbereich innerhalb der Lingener Zentrumshierarchie 
als Vorranggebiet für Einzelhandelsansiedlungen mit zentrenrelevanten Sortimenten festgesetzt, auf 
den ein besonderer Focus im Rahmen der Untersuchung der Entwicklungsspielräume und Entwick-
lungsperspektiven gelegt wurde. 

Neben dem Hauptgeschäftsbereich im Zentrum, kann die Stadt Lingen in Bezug auf ihre Versorgungs-
bereiche in ein Stadtteilzentrum (an der Georgstraße) und vier Nahversorgungszentren (in den Orts-
teilen Gauerbach, Bramsche, Baccum und Holthausen) sowie in vier Sonderstandorte für überwie-
gend großflächigen Einzelhandel untergliedert werden.  

Als übergeordnete Entwicklungsziele zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung wurde in diesem 
Konzept folgende Handlungsstrategie formuliert: 

�  Sicherung und Ausbau eines attraktiven Einzelhandelsangebotes in Lingen 

�  Vermeidung von neuen Einzelhandelsstandorten 

�  Sicherung und Stärkung des Hauptgeschäftsbereiches  

�  Sicherung und ggf. Ausbau eines Grund- und Nahversorgungsangebotes in den Ortsteilen 

�  Sicherung und Stärkung der hierarchischen Versorgungsstruktur 

�  Gezielte und geordnete Entwicklung großflächiger Einzelhandelsbetriebe 

�  Planungs- und Investitionssicherheit für bestehende und anzusiedelnden Einzelhandel 

�  Sicherung der landesplanerischen Funktion Lingen 

�  Verhinderung konterkarierender Planungen und 

�  Sicherung einer „nachhaltigen“ Stadtentwicklung, d. h. langfristig angelegte Entwicklung des 
Einzelhandels 

Als wichtigsten Grundsatz der räumlichen Entwicklung des Einzelhandels in Lingen wurde empfohlen, 
dass der strukturprägende Einzelhandel nur noch im innerstädtischen Hauptgeschäftsbereich zulässig 
ist. Beeinträchtigungen dieses Hauptgeschäftsbereiches sind generell durch Einzelhandelsbetriebe 
mit zentrenrelevanten Sortimenten und strukturprägenden Betriebsgrößenordnungen zu erwarten.  
 
Zur Vermeidung negativer städtebaulicher Auswirkungen i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO werden zur 
Sicherung der zentralen Versorgungsbereiche und zur Steuerung von Einzelhandelssortimenten an 
nicht integrierten Standorten folgende zentrenrelevante Branchen und Sortimente anhand der für die 
Stadt Lingen definierten einheitlichen „Lingener Sortimentenliste“ im Bebauungsplan ausgeschlossen: 
 
·  Lebensmittel / Nahrungs- und Genussmittel: Backwaren; Fleischwaren, Getränke, Nahrungs-

und Genussmittel (inkl. Tabakwaren) 
·  Gesundheit- und Körperpflege: Kosmetikartikel, Drogerie- und Körperpflegeartikel, pharma-

zeutische, medizinische und orthopädische Artikel 
·  Schreibwaren, Papier, Bücher: Schreib-, Papierwaren, Schulartikel, Büromaschinen, Organi-

sation, Sortimentsbuchhandlung, Zeitungen / Zeitschriften 
·  Blumen, Schnittblumen: Schnittblumen 
·  Bekleidung: Herrenbekleidung, Damenbekleidung, Kinderbekleidung, Lederbekleidung, Meter-

ware für Bekleidung, Kurzwaren, Handarbeitswaren, Bekleidung allgemein, Dessous, Nacht-
wäsche, Berufskleidung 

·  Schuhe, Lederwaren: Schuhe, Sportschuhe, Lederwaren, Taschen 
·  Sportartikel, -bekleidung: Sportartikel, Sportbekleidung 
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·  Spielwaren, Hobby, Basteln: Spielwaren, Bastelbedarf im weitesten Sinne, Musikinstrumente, 
Waffen, Sammlerbriefmarken, Pokale 

·  Hausrat, Glas, Porzellan: Hausrat, Schneidwaren, Bestecke, Haushaltswaren, Glas, Fein-
keramik, Geschenkartikel 

·  Unterhaltungselektronik: Rundfunk-, Fernseh-, phonotechnische Geräte, Videokameras,  
-rekorder, Telefone und Zubehör, Audio, CD, Zubehör zur Unterhaltungselektronik, PC und Zu-
behör, Software 

·  Elektrogeräte, Leuchten: Elektrogroßgeräte (Kühl- und Gefrierschränke, Kochgeräte, Wasch-
maschinen, Wäschetrockner Geschirrspülmaschinen etc.), Elektrokleingeräte (Toaster, Kaffee-
maschinen, Rühr- und Mixgeräte, Staubsauger, Bügeleisen etc.), Leuchten 

·  Uhren, Schmuck: Uhren, Schmuck 
·  Optik, Foto: Optik, Hörgeräte, Akustik, Foto 
·  Erotikartikel: Erotikartikel 
·  Wohneinrichtungsbedarf: Gardinen, Wohneinrichtungsbedarf (Holz, Korb-, Korkwaren), Kunst-

gewerbe, Bilder, Rahmen, Heimtextilien, Dekostoffe, Antiquitäten 
·  Haus-, Bett- und Tischwäsche: Haus-, Bett- und Tischwäsche, Bettwaren 
 
Mit dem Ausschluss von zentrenrelevanten Einzelhandelsbranchen und -sortimenten in diesem Be-
bauungsplan ist eine gezielte sortimentsspezifische Steuerung im Sinne des Einzelhandelsgutachtens 
vorgenommen worden. Insbesondere die übergeordnete Zielsetzung einer „Vermeidung von neuen 
Einzelhandelsstandorten“ wurde hierdurch Rechnung getragen. 
  
Den Planungsgrundsätzen des vom Rat der Stadt Lingen beschlossen Einzelhandelskonzept wird so-
mit gefolgt. 

o Verkauf von Sortimenten aus eigener Herstellung  

 
Generell zulässig sind im Gewerbegebiet GE 2 jedoch Produktionsbetriebe mit Verkaufsflächen für 
den Verkauf an letzte Verbraucher, wenn das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung stammt 
und die Verkaufsfläche von 300 m² nicht überschritten wird, da diese gewerblichen Produkte im Ge-
werbegebiet angefertigt werden und der Vertrieb dieser Waren nicht die Hauptnutzung der Unter-
nehmen darstellt.  

Eine Innenstadtschädigung ist gem. dem Einzelhandelsgutachten für nichtintegrierte Standorte außer-
halb der zentralen Versorgungsbereiche nicht anzunehmen, wenn zentrenrelevante Sortimente bis zu 
einer Größenordnung von 300 m² Verkaufsfläche zur ergänzenden Versorgung der Bevölkerung zur 
Deckung des Grundbedarfs bei mittel- und teilweise auch langfristig nachgefragten Gütern dienen. 

Diese Obergrenze von 300 m² Verkaufsfläche wurde von der durchschnittlichen Verkaufsflächengröße 
bestehender Einzelhandelsbetriebe im Lingener Hauptgeschäftsbereich und der Verkaufsflächenun-
tergrenze der den Hauptgeschäftsbereich potenziell tangierenden Anbieter (im wesentlichen Fach-
märkte) abgeleitet. (Nr. 1.2 der textlichen Festsetzungen) 
 
Durch die Begrenzung der Größe der Verkaufsflächen wird die allgemeine Zweckbestimmung des Ge-
werbegebietes nicht berührt. Die übrigen allgemein zulässigen Nutzungsarten nach § 8 Abs. 2 
BauNVO – mit Ausnahme der explizit ausgenommenen Nutzungen (Schank- und Speisewirtschaften 
sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes) - sind von diese Regelung nicht betroffen. 

o Verkauf branchentypischer Randsortimenten  

Da im Teilbereich GE 2 des Gewerbegebietes auch Einzelhandelsbetriebe zulässig sind, die nicht 
unter die vorgenommene Branchenbeschränkung fallen (sog. nicht zentrenrelevanter Einzelhandel), in 
diesen Betrieben jedoch branchenübliche zentrenrelevante Randsortimente immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen, muss diesbezüglich eine größenmäßige Beschränkung vorgenommen werden.  
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Hierfür wird ein Rahmen von 10 % der Verkaufsfläche vorgesehen. Dieser Wert wird gleichzeitig auf 
maximal 70 m² begrenzt, was ca. 10 % der Verkauffläche eines Einzelhandelsbetriebes entspricht, 
welcher der Grundversorgung der Bevölkerung dient (= 700 m²). In der Literatur werden zu den Grö-
ßenordnungen der Randsortimente häufig höhere maximale Quadratmeterzahlen genannt (bis zu 400 
m²), empfohlen werden aber geringere. Die Stadt Lingen (Ems) ist der Ansicht, dass auch Randsorti-
mente in einer Größenordnung von über 70 m² Verkaufsfläche eine Konkurrenz zur Innenstadt dar-
stellen und schließt diese deshalb hier aus. (Nr. 1.3 der textlichen Festsetzungen) 

o Ausschluss von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen i m Gewerbegebiet 

Um zu verhindern dass im Gebiet störempfindliche Nutzungen angesiedelt werden können und um 
den gewerblichen Gebietscharkater weitgehend zu sichern und zu stärken, sind die nach § 8 Abs. 3 
Nr. 1 bis 3 BauNVO ausnahmsweise zulassungsfähigen  
 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 

die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeord-
net sind sowie  

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
- Vergnügungsstätten 

nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 BauNVO). 
(Nr. 1.4 der textlichen Festsetzungen) 

·  Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB kann gem. § 16 Abs. 2 BauNVO über 
verschiedene, der jeweiligen örtlichen Situation angepasste Maßbestimmungsfaktoren festgelegt 
werden.  
 
Vor diesem Hintergrund werden folgende Festsetzungen getroffen: 

o Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) für die Gewerbegebietsflächen GE 1 und GE 2 von 0,8 
entspricht dem nach § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung festgesetzten Höchstwert. Dieser Wert ist 
analog zu der im benachbarten Gewerbegebiet festgelegten Grundflächenzahl gewählt worden und ist 
ausreichend, um die gewünschten gewerblich nutzbaren Gebäudeerweiterungen realisieren zu kön-
nen.  

o Geschoßflächenzahl (GFZ) 

Der Wert der Geschoßflächenzahl für das Gewerbegebiet GE 1 und GE 2 von 1,2 liegt unterhalb des 
Höchstwertes nach der BauNVO für gewerbliche Bauflächen. Diese Nutzungsziffer entspricht den bis-
her zulässigen Höchstwerten in den angrenzenden gewerblichen Bereichen und ist als ausreichend 
anzusehen.  

o Zahl der Vollgeschosse  

Im Hinblick auf die Geschossigkeit wird für die beide Teilgebiete GE 1 und GE 2 eine zweigeschossi-
ge Bebauung vorgeschrieben, wie sie in dem benachbarten Gewerbegebiet bereits festgesetzt ist. 
Somit wird eine gute, maßstäbliche Einbindung der Baukörper zur Nachbarbebauung eingehalten. 
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o Gebäudehöhe (Firsthöhe = FH)  

 
Die Höhe der geplanten Baukörper im Gewerbegebiet GE 2 wird begrenzt, um die Höhen der bauli-
chen Anlagen auf das notwendige Maß zu beschränken. Der Wert von 12,00 m für die Gebäudehöhen 
lässt den Unternehmen hinreichenden Spielraum, ihre Gewerbeobjekte zu errichten. Der Bezugspunkt 
wird auf Oberkante Fahrbahn der nördlich gelegenen Stichstraße (Bernhardstraße) festgelegt, ge-
messen in der Mitte der Straßenfront der jeweiligen Grundstücksgrenze.  
Das Maß der Gebäudehöhe wurde analog zu den nördlich und östlich vorhandenen Höhen der beste-
henden Betriebsgebäude festgesetzt, so dass sich die neue Bebauung an die Baukörperhöhen des 
vorhandenen Bestandes anpasst. 
  
Die v. g. maximale Gebäudehöhe kann für einzelne technisch bedingte Anlagen wie Schornsteine, 
Abluftkamine o. ä. überschritten werden, wenn die einzelne Anlage nicht durch andere Ausführungen 
innerhalb der Höhengrenze möglich ist. 
(Nr. 2 der textlichen Festsetzungen) 

3.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

·  Bauweise  

Für die Gewerbefläche GE 2 wird eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt, die besagt, dass hier 
die offene Bauweise gilt, größeren Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig sind, um die großvo-
lumigen Betriebsgebäude und –anlagen der gewerblichen Unternehmen realisieren zu können.  
(Nr. 3 der textlichen Festsetzungen) 
 
Grenzabstände regeln sich nach den Vorschriften der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). 

·  Überbaubare Grundstücksfläche (Baugrenze, Baulinie)  

Die Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen mit Baugrenzen im Plangebiet wird ent-
sprechend den Erfordernissen des Flächenbedarfs für den Bau der geplanten Betriebsanlagen groß-
zügig bemessen. Innerhalb dieser überbaubaren Bereiche ist die Errichtung der geplanten Baumaß-
nahmen realisierbar.  

·  Ausnahmen gemäß §  31 Abs. 1 BauGB 

Zur stärkeren Gliederung der Gebäude und um eine bestmögliche Ausnutzung der Bauflächen im Teil-
gebiet GE 2 zu erreichen, können gemäß § 31 Abs. 1 BauGB Ausnahmen für geringfügige Über-
schreitungen der Baugrenze um 2,00 m mit nicht mehr als 10 % der Grundfläche zugelassen werden.  
(Nr. 6 der textlichen Festsetzungen) 

3.3 Funktionsfremde Werbeanlagen 

Gewerbegebiete zeichnen sich durch ein besondere Vielgestaltigkeit aus, nicht nur was die Art, die 
Nutzung und die Dimension der baulichen Anlagen angeht, sondern auch was die Größe und den 
Umfang von Werbeanlagen betrifft.  

 Großflächige Werbeanlagen die nicht dem Hauptnutzungszweck des Grundstücks dienen stören die 
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes erheblich.    

 Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen im Planbereich sind dazu da, dem Gewerbegebiet eine 
grüne Einfassung zu geben. Übergroße Werbeanlagen in großer Zahl für eine Fremdwerbung an 
diesen Grünzonen ordnen sich nicht unter, sie ragen vielmehr hervor und dominieren.  
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 Der Rhythmus zwischen Grün und Bebauung sowie das Erscheinungsbild der Grünzonen wird hier-
durch bei einer Betrachtung der baulichen Ansicht des Gebietes sowohl von innen (Straßenbild) als 
auch von außen (Fernwirkung) erheblich gestört. Es könnte aber auch zu einer Überhäufung von Wer-
beanlagen auf den Grundstücken kommen, die eine Rückdrängung der Eigenwerbung der Betriebe 
bewirkt und somit die Erkennbarkeit/Auffindbarkeit der einzelnen Betriebe erschwert.   

 Damit es nicht zu den v. g. Fehlentwicklungen im Gebiet GE 2 kommt, ist es notwendig, die Errichtung 
von Werbeanlagen die nicht dem Hauptnutzungszweck des Grundstückes dienen, bezüglich ihrer 
Größe und ihrem Standort zu begrenzen. Sie werden daher nur an den Außenwänden der Gebäude 
bis zur Größe von 5,00 m² zugelassen. (Nr. 3 der textlichen Festsetzungen) 

4. Örtliche Bauvorschriften über Gestaltung 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 56 NBauO und § 98 NBau O) 

Der Geltungsbereich für die örtlichen Bauvorschriften ist deckungsgleich mit dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 148 – Teil IV – Ortsteil Laxten, Baugebiet "Erweiterung Gewerbegebiet Bernard-
straße“ der Stadt Lingen (Ems). 

 
Da die neue Gewerbegebietsfläche GE 2 in der Nähe der viel befahrenen Umgehungsstraße (B 70/ 
213) entstehen wird, soll anhand von gestalterischen Festsetzungen, die mögliche Vielfalt dieser Wer-
beanlagen harmonisiert und die von ihnen ausgehenden Beeinträchtigungen gemindert werden. 
 
Durch den Ausschluss von Werbeanlagen mit wechselndem und sich bewegendem Licht sowie Wer-
beanlagen in greller Farbe sollen, sowohl die Verkehrsteilnehmer auf der Umgehungsstraße, als auch 
die umliegenden Baugebiete so wenig wie möglich beeinflusst werden. 
(Nr. 1 der örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung) 

5. Umweltbericht 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) sind die Gemein-
den verpflichtet, gem. § 2 Abs. 4 Satz 1 Halbs. 1 BauGB für die “Belange des Umweltschutzes“ eine 
Umweltprüfung durchzuführen. Diese Pflicht zur Umweltprüfung gilt auch bei einer Änderung oder Er-
gänzung der Bauleitpläne.  
Gemäß der Abschichtungsregelung in § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB sollen Doppelprüfungen auf den ver-
schiedenen Planungsebenen (hier Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) vermieden werden. Die 
Abschichtungsregelung ist nicht nur innerhalb der Planungshierarchie auf nachfolgende Planungsebe-
nen anzuwenden, sondern die abschichtende Wirkung kann auch bei der Aufstellung höherstufiger 
Planungen angenommen werden, indem die Ergebnisse einer vorgenommenen Umweltprüfung der 
sich anschließenden Stufe berücksichtigt werden.  
Eine Flächennutzungsplanänderung ist nicht erforderlich, das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan 
als G-Fläche dargestellt. Da der Bebauungsplan für jede Teilfläche eine genaue Nutzung festlegt, 
kann im Umweltbericht für einen Bebauungsplan eine exakte Prognose der Auswirkungen auf die 
Schutzgüter getroffen werden. Dieser Umweltbericht nach § 2a BauGB geht im Detail auf die einzel-
nen Themenbereiche und Schutzgüter der Umweltprüfung ein und dokumentiert und bewertet die 
durch die Planung berührten Umweltbelange. 
 
Die artenschutzrechtlichen Belange werden in der Speziellen Artenschutzprüfung abgearbeitet, die 
nicht Bestandteil des Umweltberichtes ist, die Ergebnisse werden zusammenfassend dargestellt. 
 
Nach Auswertung und Abwägung der Umweltbelange werden die daraus resultierenden Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Bebauungsplan festgesetzt.  
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5.1 Einleitung Umweltbericht 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) sind die Gemein-
den verpflichtet, nach § 2 (4) Satz 1, Halbsatz 1 BauGB für die “Belange des Umweltschutzes” eine 
Umweltprüfung durchzuführen. Dies gilt auch bei der Ergänzung bzw. Änderung von Bauleitplänen. 

5.1.1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Lingen beabsichtigt durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 148 Teil IV “Erweite-
rung GE-Gebiet Bernardstraße” im Ortsteil Laxten eine geordnete städtebauliche Entwicklung zur 
Erweiterung der Gewerbegebietsflächen im Bereich der „Bernardstraße“ abzusichern. Das Plangebiet 
hat eine Größe von ca. 0,88 ha, die Größe des Untersuchungsgebietes für den Umweltbericht beträgt 
ca. 1,4 ha. 
Durch die Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 sind für Bauleitplanverfahren 
Umweltberichte zu erstellen, nach § 4 (1) BauGB sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange zur Äußerung aufzufordern, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden 
können. Der Umweltbericht enthält die erforderliche Eingriffsbeurteilung nach Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) und dem Baugesetzbuch (BauGB).  
Neben der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen auf der Grundlage des Bebauungsplanentwurfes werden mögliche Vermeidungs-, Vermin-
derungs- und Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. 
 
Der Umweltbericht wird nach den in der Anlage zu § 2 (4) und § 2 a BauGB dargestellten Bestand-
teilen gegliedert. 
Der artenschutzrechtliche Aspekt wird in der „Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung“ abgearbeitet 
die nicht Bestandteil des Umweltberichtes ist. 

5.2 Inhalt und wichtigste Ziele des B-Planes 

·  Angaben zum Standort 

Die Stadt Lingen (Ems) beabsichtigt durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 148 Teil IV – 
Ortsteil Laxten, Baugebiet „Erweiterung Gewerbegebiet Bernardstraße“ die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Erweiterung der gewerblichen Bauflächen im Bereich der Bernardstraße Rich-
tung Süden zu schaffen. 

Das Plangebiet liegt im Osten der Stadt Lingen, im Ortsteil Laxten, westlich der Umgehungsstraße (B 
70), an der Westseite der „Bernardstraße“, südlich der Baustoffhandlung Wessmann, im Norden eines 
landwirtschaftlichen Anwesens (Hof Jaske). 

Das Plangebiet für die gewerblichen Bauflächen wird zur Zeit als Intensivgrünland genutzt. Im Norden 
grenzt das Plangebiet an die Erschließungsstraße „Bernardstraße“/GE-Flächen des angrenzenden 
Bebauungsplanes. Im Westen grenzt das Baugebiet an eine Ackerfläche, im Süden und Osten gren-
zen Intensivgrünlandareale an. In einer Entfernung von ca. 20 m zur südlichen 
Geltungsbereichsabgrenzung befindet sich die Hofstelle mit einem Stieleichenbestand, Gebäuden, 
Lagerflächen und einem Ziergehölzbestand (Dominanz heimische Arten) auf Erdwällen in der Periphe-
rie. 

In der weiteren Umgebung ist das Plangebiet im Norden und Osten von Gewerbeflächen, im Westen 
und Süden von landwirtschaftlichen Nutzflächen umgeben. 

In diesem Bereich des Ortsteiles Laxten dominiert die gewerbliche Nutzung den Bereich zwischen 
„Haselünnerstraße“ im Norden, Umgehungsstraße (Bundesstraße 70/213) im Osten, „Bernardstraße“ 
im Süden (die „Bernardstraße“ verläuft sowohl in Ost-West-, als auch in Nord-Südrichtung) und der 
„Josefstraße“ im Westen. In Teilbereichen sind noch landwirtschaftlich genutzte Flächen (Grünland 
und Acker) mit Wallheckenabschnitten vorhanden.  
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Die ehemalige Kulturlandschaft in diesem Bereich ist stark anthropogen überformt. 

In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden die vorhandene Straßenverkehrsfläche und 
Gewerbegebietsflächen des nördlich angrenzenden Bebauungsplanes integriert. 

·  Art des Vorhabens und Festsetzungen 

Das B-Plan Gebiet soll als Gewerbegebiet (GE) mit einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 ausgewie-
sen werden. Es werden zwei GE-Flächen, GE1 und GE2  im Bebauungsplan dargestellt. Die Geschoß-
flächenzahl beträgt 1,2 bei zweigeschossiger Bauweise, die Höhenbegrenzung für Gebäude wird auf 
12 m festgelegt. 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt von der „Bernardstraße“ über eine vorhandene Erschlie-
ßungsstraße, die in Ost-Westrichtung verläuft. 

Die Baugrenze verläuft im Abstand von 5 m zur Plangebietsgrenze bzw. zur Straßenverkehrsfläche 
der „Bernardstraße“. 

Das auf der Fläche und den Gebäuden anfallende Oberflächenwasser muss im Plangebiet zur Versi-
ckerung gebracht werden. 

Festsetzungen zur Grünordnung werden nicht getroffen. 

·  Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grun d und Boden 

Bezeichnung Fläche 

GE-Gebiet   0,79 ha 

Straßenverkehrsfläche   0,09 ha 

Summe   0,88 ha 

Der durch das Baugebiet verursachte Bedarf an neu versiegelten Flächen beträgt ca. 0,59 ha, die zur 
Zeit als Grünland genutzt werden. 

5.3 Ziele des Umweltschutzes im Geltungsbereich des  B-Planes 

·  Fachgesetze 

Für das Bebauungsplanverfahren ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 21.12.2006 
anzuwenden, dies schließt die Umweltprüfung ein. Die Eingriffsregelung wird nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 08.04.2008 abgearbeitet. Die Spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung (SAP) wird nach dem Bundesnaturschutzgesetz durchgeführt und ist nicht Be-
standteil des Umweltberichtes. Relevant sind die europäischen Vogelarten und die im FFH-Anhang IV 
aufgeführten Tier- und Pflanzenarten. Zu prüfen ist, ob Fortpflanzungsstätten oder Ruhestätten zer-
stört oder beschädigt werden bzw. ob Individuen getötet werden. Trifft dies zu, ist der Eingriff unzu-
lässig. Ausnahmen von dem Verbot sind möglich wenn: Der Eingriff aus zwingenden Gründen des 
öffentlichen Interesses begründbar ist, keine zumutbaren Alternativen möglich sind und der aktuelle 
bzw. gute Erhaltungszustand der betroffenen Arten sichergestellt ist.  
Diese Verbotstatbestände treten nicht ein, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- u. Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. Um dies zu erreichen 
sind bei Bedarf vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF = Continuous ecoloigcal functionality 
= dauerhafte ökologische Funktionalität) durchzuführen, die zum Zeitpunkt des Eingriffs schon wirk-
sam sein müssen. Nahrungs- und Jagdhabitate fallen nicht unter den Verbotstatbestand.  
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Ebenso ist der Eingriff nicht zulässig, wenn dadurch Biotope zerstört werden, die für die dort wild 
lebenden Tiere der „streng geschützten Arten“ nicht ersetzbar sind, Ausnahmen sind möglich, wenn 
die Gründe des öffentlichen Interesses überwiegen. 

Die auf das Baugebiet einwirkenden Emissionen und die vom Baugebiet ausgehenden Emissionen 
sind gemäß Bundesemissionsschutzgesetz in der Fassung vom 08.07.2004 zu berücksichtigen. 

Im Bodenschutzgesetz ist postuliert: Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen (Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Bodenorganismen; Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoff-
kreisläufen; Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, 
Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers) 
sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 
werden. Bei der Ausweisung von GE-Gebieten mit GRZ = 0,8 kann dem Postulat des Bodenschutzge-
setzes nur bedingt Folge geleistet werden, da in solchen Arealen ein hoher Versiegelungsgrad erfor-
derlich ist. 
Nach Wasserhaushaltsgesetz und Niedersächsischem Wassergesetz sind Gewässer (oberirdische 
Gewässer, Küstengewässer und Grundwasser) als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Verunreinigungen des Wassers oder sonstige nachteilige Ver-
änderungen seiner Eigenschaften sind zu verhindern. Die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts ist 
zu erhalten. Eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses ist zu vermeiden. Durch 
die im Bebauungsplan vorgesehene Versickerung des Oberflächenwassers auf den Grundstücken 
wird der Wasserhaushalt nicht beeinträchtigt. Fließ- u. Stillgewässer sind im Plangebiet nicht vorhan-
den. 
Die auf das Baugebiet einwirkenden Emissionen sind gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz in der 
Fassung vom 08.07.2004 zu berücksichtigen. Im Bundesimmissionsschutzgesetz ist postuliert, dass 
Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt werden sollen. 

·  Fachplanungen 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland 2000 (RROP) ist der Untersu-
chungsraum als Siedlungsfläche dargestellt, Aussagen dazu sind nicht getroffen. 

Die Umgehungsstraße (Bundesstraße 70/313) ist als „Hauptverkehrsstraßen von überregionaler Be-
deutung“ im RROP verzeichnet. 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Lingen ist das Plangebiet und die angrenzenden Flächen als G-
Fläche ausgewiesen. 

Im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Emsland ist das Stadtgebiet Lingen als weiße Fläche 
dargestellt, da Lingen als große, selbständige Stadt für die Landschaftsrahmenplanung zuständig ist. 
Einen Landschaftsrahmenplan für Lingen gibt es nicht. 

Im Landschaftsplan der Stadt Lingen von 1993 sind in der Bestandskarte für das Plangebiet keine Ein-
tragungen vorgenommen. 

Für den Naturschutz wichtige Bereiche werden durch die Planungen nicht tangiert. Weitere Aussagen 
(gemäß der Fachkarten des Landschaftsplanes) werden in der Schutzgüterbetrachtung dargestellt 
und bewertet. 

Besonders geschützte Biotope, Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-
Gebiete und Vogelschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen, sie sind im Plangebiet und den 
angrenzenden Bereichen nicht vorhanden. 
Im Westen grenzt eine Strauchbaumwallhecke an das Plangebiet, diese Wallhecke befindet sich im 
Geltungsbereich des angrenzenden Bebauungsplanes. Die Wallhecke wird durch die Planungen nicht 
tangiert. 
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5.4 Ermittlung und Bewertung des Umweltzustandes 
 
In den folgenden Ausführungen wird der aktuelle Umweltzustand, bezogen auf jedes Schutzgut, dar-
gestellt und bewertet, vor allem hinsichtlich der geplanten Veränderungen. Darauf aufbauend werden 
die zu erwartenden Veränderungen beschrieben und am Realzustand/baurechtlichen Zustand gemes-
sen. Die mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen werden herausgestellt, damit daraus 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich erheblicher, negativer Umweltaus-
wirkungen abgeleitet werden können, besonders im Hinblick auf die Bestimmung von Kompen-
sationsmaßnahmen. 
Bei der Bewertung der Schutzgüter werden die Wertstufen beim Ist-Zustand “gering”, “mittel” und 
“hoch” verwendet. Bei der Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter werden die Bewertungs-
kriterien, im negativen Sinne, „keine“, „geringe“, „mittlere“ und „hohe“ verwendet. 
In der zusammenfassenden Bewertung werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter in „erheblich“ 
und „unerheblich“ unterteilt. 

5.4.1 Schutzgut Mensch 
 
Der Geltungsbereich des neuaufzustellenden Bebauungsplanes wird zur Zeit als Intensivgrünlandflä-
che genutzt. Im Norden schließt der Geltungsbereich eine Erschließungsstraße und ein gewerblich 
genutztes Grundstück ein, bzw. es werden davon Teilflächen in den Geltungsbereich integriert, um die 
Realsituation baurechtlich abzusichern. Auf der Grünlandfläche wird Futter für die Landwirtschaft ge-
wonnen, es erfolgt das Ausbringen von Nährstoffen, wovon geruchliche Emissionen auf die angren-
zenden gewerbliche Nutzung und auf die Hofstelle ausgehen. Die Erschließungsstraße dient der ver-
kehrlichen Erschließung der dort angrenzenden Grundstücke (Gewerbe), vom KfZ-Verkehr gehen 
Emissionen aus, die auf die Grünlandfläche einwirken, auf Grund der geringen Frequentierung kann 
dies vernachlässigt werden. Von der Hofstelle südlich des Geltungsbereiches gehen auch Emissionen 
aus, die auf den Geltungsbereich und die gewerblich genutzten Grundstücke einwirken, auch wenn 
die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, sind diese geruchlichen Emissionen vom Menschen 
wahrnehmbar. Die für die Bebauungsplanaufstellung vorgesehene Grünlandfläche, die in den Jahren 
zuvor als Ackerfläche genutzt wurde, ist mit einer Größe von ca. 0,7 ha als kleinflächig für die moder-
ne Landwirtschaft einzustufen, ihr Anteil an der landwirtschaftlichen Produktion ist gering. Für Naher-
holungszwecke steht diese Fläche nicht zur Verfügung. Über Grünlandflächen erfolgt eine nächtliche 
Abkühlung, die sich positiv auf das Mikroklima auswirkt. 
Durch die beabsichtige Umnutzung des landwirtschaftlich genutzten Areals als Standort für weitere 
Gewerbeflächen wird sich die Situation südlich der Stichstraße erheblich verändern. Deshalb sind be-
zogen auf das Schutzgut Mensch die auf den Menschen einwirkenden Immissionen, hervorgerufen 
durch Verkehrs- und Gewerbelärm sowie durch landwirtschaftliche Geruchsimmissionen einer Be-
trachtung zu unterziehen. 
 
·  Verkehrslärmimmissionen  

 
Für das Bebauungsplangebiet ist im Zusammenhang mit der angestrebten Planung aufgrund der ge-
ringen Größe der neu entstehenden Gewerbeflächen und der bestehenden verkehrlichen Erschließ-
ung (die unmittelbar nördlich des Plangebietes gelegene Bernardstraße endet in einer Wendeanlage), 
nur mit geringem zusätzlichen Zielverkehrsaufkommen zu rechnen, die Lärmemissionen innerhalb der 
angrenzenden Gewerbegebiete werden daher nur in unerheblichem Maße ansteigen.  
 
Östlich des Plangebietes, in einer Entfernung von ca. 180 m verläuft eine übergeordnete Bundesstra-
ße (Umgehungsstraße B 70/213).  
Daher ist die städtebauliche Situation entlang dieser Straße bereits in erheblichem Maße durch Ver-
kehrslärm vorbelastet. Immissionsmindernd wirkt sich bei dieser Situation jedoch aus, dass die Bun-
desstraße auf einem über dem Geländeniveau verlaufenden Damm geführt wird. Aufgrund dieser 
Dammlage der Straße und der hieraus resultierenden Verringerung des Straßenverkehrslärms, konn-
ten bereits unmittelbar westlich des Dammes der Umgehungsstraße Gewerbegrundstücke ausgewie-
sen werden.  
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Da die Abstände des geplanten Baugebietes (ca. 180 m) im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 148 - Teil IV zur östlich gelegenen Umgehungsstraße jedoch wesentlich größer sind als die bereits 
vorhandene Gewerbebebauung ist nicht von einer Überschreitung der Orientierungswerte für Ver-
kehrslärm im zukünftigen Gewerbegebiet auszugehen.  

·  Gewerbelärm 
 

Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil IV plant die Stadt Lingen die Ausweisung 
von Flächen als Gewerbegebiet.  

Im Umfeld des Bebauungsplangebietes befinden sich nördlich des Hessenweges und westlich der 
Josefstraße zusammenhängende Wohngebiete. Die Abstände der neuen Gewerbeflächen zu den  
nördlich gelegenen Wohnbauflächen entlang der Straße Hessenweg betragen ca. 160 m, zum west-
lich der Josefstraße vorhandenen Wohnquartier ca. 230 m. Aufgrund der v. g. Entfernungen des Plan-
gebietes zur diesen nächstgelegen Wohnsiedlungsansätzen sind keine negativen Auswirkungen für 
diese städtischen Wohnquartiere zu erwarten. 

·  Geruchsimmissionen (landwirtschaftliche Flächenbewi rtschaftung) 
 

Das Plangebiet ist umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Bei der Bewirtschaftung dieser 
Ackerflächen sind Immissionen im angrenzenden Plangebiet nicht auszuschließen. Die möglichen Im-
missionen sind jedoch gering und werden als ortsübliche Vorbelastung anerkannt. Da sich eine evtl. 
Gülledüngung jedoch nur auf wenige Tage im Jahr erstrecken wird, müsste es unter ernsthafter Abwä-
gung zwischen den Belangen der städtebaulichen Planung im Ortsteil und denen der Landwirtschaft 
für letztere zumutbar sein, bei der Gülleausbringung bestimmte Vorkehrungen, die evtl. Beeinträchti-
gungen mildern, einzuhalten. Insofern wird davon ausgegangen, dass ein verträgliches Nebeneinan-
der dieser Nutzungen bei gegenseitiger Rücksichtnahme möglich sein wird. 

·  Geruchsimmissionen (landwirtschaftliche Tierhaltung ) 
 
Hinsichtlich der Auswirkungen landwirtschaftlicher Geruchsimmissionen sind verschiedene in der 
Umgebung des Plangebietes gelegene landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung relevant. 
Um die von diesen Hofstellen ausgehenden Geruchsimmissionen zu ermitteln, wurde im Auftrag des 
Landwirtes Ludger Jaske, Lingen, Bernardstraße 22 die Geruchsimmissionssituation für den Bereich 
des Plangebietes - hervorgerufen durch die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe - durch eine 
„Immissionsschutzfachliche Prognose Landwirtschaft“ der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Oldenburg vom 10.12.2008 beurteilt. Die betrieblichen Entwicklungsabsichten und – möglichkeiten 
wurden im Rahmen der Immissionsberechnung für die Bauleitplanung berücksichtigt. Die Beurteilung 
der zu erwartenden Geruchsimmissionssituation erfolgte gemäß der Geruchsimmissions-Richtlinie 
(GIRL):  
 
Der GIRL entsprechend sind Geruchsimmissionen im Sinne des § (1) BImSchG als erhebliche Beläs-
tigungen anzusehen wenn folgende Immissionswerte (IW) überschritten werden: 
 

Gebietskategorie Immissionswert 

Wohn- und Mischgebiete 0,10 

Gewerbe-/Industriegebiete 0,15 

 
Ein Immissionswert 0,10 entspricht z. B. einer Überschreitungshäufigkeit der voreingestellten Ge-
ruchskonzentration von 1 GE/m³ in 10 der Jahresstunden.  
 
Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, sind nach der GIRL 
entsprechend den Grundsätzen des Planungsrechtes den o. g. Gebietskategorien Baugebietstypen 
entsprechend zuzuordnen.  
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Im Plangebiet wurden Häufigkeiten der Geruchswahrnehmung von 10 bis über 30 % der Jahresstun-
den festgestellt, wobei die höheren Werte aufgrund der Nähe zu den Tierhaltungsanlagen im Süden 
und Osten der beurteilten Fläche auftraten. 
 
Diese immissionschutzfachliche Prognose wurde im Jahr 2009 von der Landwirtschaftskammer Ol-
denburg überarbeitet. Aufgrund einer Neufassung der GIRL vom 29,02.2008 durch eine Ergänzung 
vom 10.09.2008 konnte die Ausbreitungsberechnung aktualisiert werden. (siehe Abbildung Nr. 5) 
 

 
 
Abbildung 5: Häufigkeit von Geruchsstunden im Plangebiet (Immissionsschutzfachliche Prognose 2009) 

Aufgrund dieser Neufassung wurde der Einsatz von tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren korrigiert, 
so dass die ermittelten Immissionswerte im Plangebiet keine Überschreitungen der zulässigen Ge-
ruchswahrnehmungshäufigkeiten für ein Gewerbegebiet von 15 % der Jahresstunden ergaben. 
 
Aus geruchstechnischer Sicht bestehen daher keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes. 
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Insgesamt ist in der zusammenfassenden Bewertung die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch als 
hoch einzustufen. Der Eingriff in das Schutzgut Mensch ist daher erheblich.  

5.4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes und die angrenzende Bereiche wurde eine Biotop-
typenkartierung gemäß Kartierschlüssel des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) durchgeführt. Im Bestandsplan (Anlage 2) sind die Bio-
toptypen und die vorkommenden Gehölzarten dargestellt, die Gehölze sind gemäß der Altersstruk-
turklassen (bezogen auf den Stammdurchmesser in Brusthöhe = BHD) des Kartierschlüssels erfasst 
worden. 
 
Altersstrukturklassen: 
·  J BHD bis 7cm 
·  I BHD 7cm - 20cm 
·  II BHD 21cm - 50cm 
·  III BHD 51cm - 80cm 
·  IV BHD ab 80cm 

Auf Grund der Biotopausstattung in den angrenzenden Bereichen wurde eine Brutvogelkartierung in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt. Da zum Zeitpunkt des Planungsbe-
ginns für das Vorhaben der Starttermin für eine fristgerechte Brutvogelerfassung bereits überschritten 
war, konnten die Begehungen erst ab Anfang Mai 2009 erfolgen. Der Gutachter schließt deshalb Er-
fassungslücken nicht aus. Diese beträfen keine bestandsgefährdete Arten wie Feldlerche und Kiebitz, 
da die Umgebung keinen offen Landschaftscharakter mehr aufweist. 
Der Diplombiologe Klaus-Dieter Moormann hat am 5.5., 15.5., 26.5., 1.6., 8.6., 23.6., 4.7., und am 
13.7.2009 Begehungen durchgeführt. Bei der Brutvogelerfassung wurden auch die Randbereiche be-
rücksichtigt, dies betrifft die Wallhecke im Nordwesten und die Hofstelle mit den Hofbäumen im 
Süden.  
 
Festgestellt wurden drei Reviere des Haussperlings, zwei Reviere der Ringeltaube, ein Revier des 
Feldsperlings, ein Revier der Dohle, ein Grünfinkenrevier und ein Revier der Rauchschwalbe. Alle 
Reviere befinden sich im Bereich der südlich des Geltungsbereiches gelegenen Hofstelle. 
 
Alle festgestellten Brutvogelarten sind nach Bundesnaturschutzgesetzt besonders geschützt. 
Die Rauchschwalbe ist in der „Roten Liste Niedersachsens“ als bestandsgefährdet eingestuft, der 
Haussperling und der Feldsperling sind dort in der Vorwarnliste verzeichnet. 
Die Rauchschwalbe nistet in Gebäuden, ist auf unbefestigte Wege mit Pfützen angewiesen und jagt 
Insekten über extensiv genutzten Grünlandflächen und Wasserflächen. 
Der Haussperling brütet an Gebäuden bzw. in Höhlen, seine Nahrung besteht aus Sämereien und 
Insekten, die er auf Ackerfläche findet. Ebenso frisst er Beeren, die er an Gehölzen findet. 
Der Feldsperling nistet in Höhlen bzw. auch in Kiesgruben, seine Nahrung findet er auf Getreidefel-
dern (Insekten, Samen, Getreide). 
Der Grünfink ist ein Gebüschbrüter, der sich von Insekten, Samen, Nüssen ernährt. 
Die Ringeltaube nistet in Bäumen, sie ernährt sich von Eicheln, Bucheckern, Obst und Beeren, sie ist 
Vegetarier. 
Die Dohle ist ein Höhlenbrüter, sie nistet auch an Gebäuden. Sie ernährt sich von Mäusen, Insekten, 
Würmern, Körner und Früchten. 

Bei der Biotoptypenkartierung wurden folgende Biotoptypen erfasst: Intensivgrünland, Acker, Einzel-
bäume der Alterstrukturklassen II bis III, Ziergehölzpflanzungen (zum Teil mit Dominanz heimischer 
Arten), halbruderale Gras- und Staudenfluren im Straßenseitenraum, Wallhecke und versiegelte Ver-
kehrsflächen. Die Wallhecke und die Bäumen befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches. Die 
Grünlandfläche wird durch die intensive Nutzung als Grasacker beeinträchtigt 
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In der Gesamtschau hat das Plangebiet eine geringe bis mittlere Bedeutung für das Schutzgut Tiere 
und Pflanzen, die Wert bestimmenden Elemente sind das Rauchschwalbenvorkommen und die Wall-
hecke. Beide Elemente sind nicht innerhalb des Geltungsbereiches vorhanden bzw. die Rauchschwal-
be könnte die Grünlandfläche ebenso wie die anderen Brutvogelarten zum Teil als Nahrungsfläche 
nutzen. 

Durch die Bebauungsplanaufstellung wird die Grünlandfläche im Geltungsbereich beseitigt. Damit ver-
bunden ist die Reduzierung des Nahrungsangebotes für die Brutvögel. Es entstehen versiegelte 
Flächen, die im Randbereich unversiegelte Bereiche mit Ziergehölzen etc. aufweisen werden. Die 
bodengebundene Flora und Fauna wird durch die Versiegelung beseitigt. Eine Beseitigung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten der Brutvogelarten erfolgt nicht, ebenso werden Individuen nicht getötet. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind mittel, der Eingriff in das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen ist erheblich. 

Die Rauchschwalbe kann nach Aussage des Gutachters auf den angrenzenden Flächen Nahrung 
finden (der Aktionsradius von Rauchschwalben reicht bis in eine Entfernung von 500 m zur Brutstätte), 
so dass der Eingriff in den Nahrungsraum kompensiert wird. Die anderen Brutvogelarten sind hinsicht-
lich der Nahrungssuche nicht so stark an Grünlandareale gebunden, ihre Nahrungshabitate sind nicht 
betroffen. Feldlerche und Kiebitz sind nach Angabe des Gutachters nicht zu erwarten (der Kartie-
rungsbeginn lag im Mai, so dass diese Arten eventuell nicht mehr feststellbar waren), da der Unter-
suchungsbereich und die angrenzenden noch landwirtschaftlich genutzten Flächen für das Vorkom-
men dieser Arten zu kleinflächig sind. 

Weitere Details sind der Speziellen Artenschutzprüfung zu entnehmen.  

5.4.3 Schutzgut Boden 

Das Plangebiet ist eben, die mittlere Geländehöhe liegt bei ca. 25,00 m ü. NN. 

Gemäß Bodenkundlicher Standortkarte fällt das Plangebiet in die maritim, subkontinentale Flach-
landregion. Der Bereich gehört zur grundwassernahen, ebenen Geest, es treten frische, stellenweise 
trockene Grundwasser beeinflusste Sandböden auf. Das Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist 
fluviatiler Sand und Flugsand. Es treten Gleypodsole, in tieferen Lagen Glye auf, in höheren Lagen 
Podsole. 

Das Plangebiet außerhalb der Straßenverkehrsfläche wird als Grünland genutzt. Durch die landwirt-
schaftliche Bodennutzung erfolgt im Bereich der Grünlandfläche ein temporäres Ausbringen von Nähr-
stoffen und Pestiziden. Diese Nutzungen sind als Vorbelastung des Schutzgutes Boden zu werten, 
gelegentlich werden Grünlandbereiche gewalzt, was zu Bodenverdichtungen führt. 

Die mit Asphalt versiegelten Verkehrsflächen haben für das Schutzgut Boden keine Bedeutung, dort 
ist das Schutzgut Boden beseitigt. Die Straßenseitenräume, die mit halbruderalen Gras- u. Stauden-
fluren bestockt sind, sind nur bedingt naturnah, sie werden von der angrenzenden Nutzung beein-
trächtigt, im Winter erfolgt dort ein Eintrag von Streusalz. Die Ruderalfluren liegen nicht im Geltungs-
bereich. 

Im Landschaftsplan der Stadt Lingen von 1993, Fachkarte „Boden - wichtige Bereiche“, ist der Planbe-
reich als landwirtschaftliches Bodenschutzgebiet 1. Ordnung für die Landwirtschaft dargestellt. Im 
Textteil ist dazu ausgeführt, dass diese Bereiche von außerlandwirtschaftlicher Nutzung freizuhalten 
sind, da sie zu den fruchtbarsten Böden im Stadtgebiet zählen. Seit 1993 sind in diesem Bereich, 
westlich der Bundesstraße B 70, weite Areale bebaut worden, die zur Zeit der Aufstellung des Land-
schaftsplanes noch unversiegelt waren, die landwirtschaftliche Bodennutzung ist in diesem Bereich 
nur noch auf Teilflächen möglich. 

Der Untersuchungsbereich hat für das Schutzgut Boden eine geringe Bedeutung, da die aktuellen 
Nutzungen das Schutzgut Boden beeinträchtigen. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden auf der bisher unversiegelten Grünlandfläche 
Versiegelungen durch Gebäude und Lagerflächen ermöglicht. In den versiegelten Bereichen wird das 
Schutzgut Boden beseitigt.  
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Es erfolgen Aufschüttungen und Abgrabungen, das Schutzgut Boden wird im Geltungsbereich stark 
anthropogen überformt. In den Randbereichen der Gewerbegebietsflächen werden sich eventuell 
naturnähere Strukturen wieder entwickeln. 

In der Gesamtbetrachtung sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden hoch, der Eingriff in das 
Schutzgut Boden ist erheblich. 

5.4.4 Schutzgut Wasser 

Gemäß Landschaftsplan Lingen wird das Beeinträchtigungsrisiko für das Grundwasser im Plangebiet 
durch Nitrateintrag aus der landwirtschaftlichen Nutzung als hoch eingestuft (höchste Bewertungsstu-
fe), dies trifft auch auf Schadstoffe zu. Die Grundwasserneubildungsrate wird im Landschaftsplan als 
„hoch“ (200 bis 300mm/Jahr) angegeben, die Empfindlichkeit des Grundwassers wird als „hoch“ ein-
gestuft. 

Durch die landwirtschaftliche Grünlandnutzung erfolgen Nährstoff- und Pestizideinträge in das Grund-
wasser, was durch die Bodenverhältnisse (Podsolboden) begünstigt wird. Aufgrund der Bodenverhält-
nisse kann das Oberflächenwasser auf der Grünlandfläche versickern. Das auf den versiegelten Ver-
kehrsflächen anfallende Oberflächenwasser wird seitlich abgeführt, es wird zur Vorflut abgeleitet. 
Fließ- und Stillgewässer sind im Planbereich nicht vorhanden. 

Für das Schutzgut Wasser hat der Untersuchungsraum auf Grund der hohen Grundwasserneubil-
dungsrate eine hohe Bedeutung. 

Durch die Bebauungsplanaufstellung können große Bereiche der bisher landwirtschaftlich genutzten 
Fläche versiegelt werden, nur Randstreifen/Nebenflächen werden mit Ziergehölzen bestockt werden. 
Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass das anfallende Oberflächenwasser auf dem Grundstück ver-
sickert wird. 

Durch diese Maßnahme ist sichergestellt, dass die Versickerungsrate in nur geringem Masse abnim-
mt. Ein Teil des Regenwassers verdunstet über den versiegelten Flächen bevor es die Versickerungs-
anlage erreicht hat. In der Summe nimmt die Menge des für die Versickerung (und damit für die 
Grundwasserneubildung) zur Verfügung stehenden Wassers ab, die Grundwasserneubildungsrate 
wird sich etwas reduzieren. Zukünftig werden keine Nährstoff- u. Pestizideinträge mehr erfolgen, dies 
ist positiv zu werten. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind in der Summe als gering zu werten, der Eingriff in 
das Schutzgut Wasser ist unerheblich. 

5.4.5 Schutzgüter Klima und Luft  

Im Landschaftsplan der Stadt Lingen ist der Planbereich und die angrenzenden Areale als „Grünflä-
chenklima“ dargestellt. Grünflächenklimatope sind im Landschaftsplan als „wichtige Klimabereiche“ 
gekennzeichnet, die bei ausreichend großer Fläche dem Freilandklimatop vergleichbar sind, die durch 
die nächtliche Kaltluftproduktion gekennzeichnet sind, wobei Grünland stärker wirksam ist als Acker. 
Da der Landschaftsplan 1993 aufgestellt worden ist und zwischenzeitlich die örtliche Situation im 
Plangebiet und den angrenzenden Flächen durch Bebauung erheblich verändert worden ist, hat sich 
im Planbereich mittlerweile ein Stadtrandklimatop entwickelt, der von versiegelten Flächen geprägt 
wird. Die Grünland- u. Ackerflächen sind nur noch mikroklimatisch wirksam, die makroklimatische 
Situation ist von geringerer Bedeutung, da der Kaltluftabfluß Richtung Innenstadt durch die Bebauung 
behindert wird und die unversiegelten Bereiche kleinflächig sind. Die versiegelten Bereiche im Plan-
gebiet, die Erschließungsstraße, sind für das Klima, mikro- u. makroklimatisch, ohne positive Bedeu-
tung. 

In der Gesamtschau hat der Planbereich für das Schutzgut Klima und Luft eine geringe bis mittlere 
Bedeutung. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden großflächige Versiegelungen auf der Grünland-
fläche entstehen. Unversiegelte Bereiche werden nur in den Randbereichen erhalten bleiben. Die 
mikroklimatische Situation wird sich erheblich verändern, das Makroklima bleibt erhalten. 
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Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind hoch, der Eingriff in das Schutzgut Klima 
und Luft ist erheblich. 

5.4.6 Schutzgut Landschaft 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Landschaft unterscheidet man zwischen dem Vorhabensraum, 
dem Ort der geplanten Veränderungen, und dem visuellen Wirkraum, der einen größeren Raum be-
trachtet. 
Der Vorhabensraum wird von einer Grünlandfläche und der Erschließungsstraße dominiert. 

Im visuellen Wirkraum treten als bestimmende Elemente die Hofstelle mit Großbaumbestand südlich 
des Geltungsbereiches, die Wallhecke im Nordwesten und die vorhandenen Gewerbegrundstücke mit 
Gebäuden und Lagerflächen hinzu. Das Landschaftsbild im visuellen Wirkraum wird von Gewerbeflä-
chen und landwirtschaftlich genutzten Arealen geprägt, die ehemals freie Kulturlandschaft ist stark 
verändert, durch die Darstellung als G-Fläche im Flächennutzungsplan ist dokumentiert, welche Nut-
zung in diesem Bereich zukünftig nur noch dominant sein wird. Das Landschaftsbild ist im Unter-
suchungsraum vom Ortsbild abgelöst, Funktionsgebäude sind Wert bestimmend, naturnahe Elemente 
sind untergeordnet. 

Für das Schutzgut Landschaft hat der Untersuchungsbereich(= visueller Wirkraum) eine geringe Be-
deutung. 

Durch die Bebauungsplanaufstellung wird das Landschaftsbild im Vorhabensraum verändert. Es wird 
eine Grünlandfläche versiegelt, im visuellen Wirkraum wird die vorhandene Bebauung erweitert, da-
durch wird die in diesem Bereich ehemals vorhandene Kulturlandschaft weiter verringert.  
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind gering bis mittel, der Eingriff in das Schutzgut 
Landschaft ist unerheblich. 

5.4.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Kultur- und sonstige Sachgüter nicht vorhanden. 

Die nordwestlich des Geltungsbereiches vorhandene Wallhecke (ein Kulturgut, historische Landnut-
zung), sie liegt innerhalb des angrenzenden Bebauungsplanes, wird durch die Bebauungsplanaufstel-
lung nicht tangiert, auch nicht indirekt, da der südlich vorgelagerte Saumstreifen erhalten bleibt. 

Das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter ist nicht betroffen. 

5.4.8 Wechselwirkungen 

Die Schutzgüter stehen miteinander in einer engen Beziehung bzw. es bestehen Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern. Zur Beurteilung der Eingriffserheblichkeit ist eine komplexe Betrachtung 
der Wechselwirkungen erforderlich. 

Der für die Bebauungsplanaufstellung vorgesehene Bereich lässt sich in zwei Teilbereiche gliedern:  

·  Vorhandene Erschließungsstraße und vorhandene Gewerbeflächen mit Dominanz Versiege-
lung 

·  Intensivgrünlandfläche 

Die Grünlandfläche wird zur Erzeugung von Futtermitteln genutzt, damit verbunden sind geruchliche 
Emissionen, die auf die angrenzenden Gewerbegrundstücke einwirken. Ebenso gehen von der land-
wirtschaftlichen Nutzung Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser und auf das Schutzgut Boden 
aus, da das Schutzgut Boden von Böden geprägt ist, die ein geringes Puffer- u. Speichervermögen 
besitzen. Durch die Bodenverhältnisse bedingt ist die Grundwasserneubildungsrate hoch. Gehölzbe-
stände sind nur außerhalb des Geltungsbereiches vorhanden, die Grünlandfläche fungiert als Teil des 
Nahrungshabitates der außerhalb des Geltungsbereiches vorkommenden Brutvögel, besonders der 
Rauchschwalbe. Die vorhandene Bebauung und die landwirtschaftlichen Flächen im Untersuchungs-
raum sind die das Ortsbild bestimmenden Faktoren, die gewerbliche Bebauung ist als dominant ein-
zustufen.  
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Das Areal grenzt im Norden unmittelbar an versiegelte Flächen an, im Süden und Westen befinden 
sich Acker- und Grünlandbereiche. Für die Naherholung hat die zu überplanende Fläche aufgrund der 
Nutzung keine Bedeutung. Die Grünlandfläche ist nur mikroklimatisch für die unmittelbar angrenzen-
den Bereiche wirksam. 

In der Gesamtschau hat der Geltungsbereich für die Schutzgüter eine geringe bis mittlere Bedeutung. 

Durch die Bebauungsplanaufstellung wird sich die Situation im Untersuchungsgebiet grundlegend än-
dern. Die Grünlandfläche wird zu großen Teilen versiegelt werden, die Lebensräume der bodengebun-
denen Flora und Fauna werden beseitigt. Die Grundwasserneubildungsrate wird sich durch die vorge-
sehene Versickerung nur gering reduzieren. Das Landschaftsbild wird durch das Verschieben des 
Siedlungsrandes (Gewerbe) verändert, das Mikroklima wird sich erheblich ändern, da der Bereich ver-
siegelt wird. Die geruchlichen Emissionen durch die landwirtschaftliche Nutzung werden sich reduzie-
ren, dafür werden die Emissionen durch Lärm zunehmen, auch wenn die gesetzlichen Grenzwerte 
eingehalten werden. 

Von den geplanten Veränderungen ist ein Areal betroffen, das auf Grund seiner Ausstattung als 
weniger empfindlich einzustufen ist. 

5.4.9 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 
 

Schutzgut Umweltauswirkung erheblich unerheblich 

Mensch Neue Gewerbefläche *  
Pflanzen/Tiere Beseitigung von Lebensräumen *  
Boden Versiegelung *  
Wasser Geringe Reduzierung Versickerungsrate  * 
Klima/Luft Reduzierung Kaltluftproduktion         *  
Landschaft Verschiebung des Siedlungsrandes  * 
Kultur-/Sachgüter Nicht betroffen   

5.5 Darstellung der Umweltauswirkungen der Planung auf die Schutz-
güter 

5.5.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführ ung der Planung 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes sind erhebliche und unerhebliche Umweltauswirkungen 
verbunden. Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Klima und Luft werden negativ verändert.  
Das Schutzgut Mensch profitiert durch die Bereitstellung einer neuen Gewerbefläche.  
Durch die Regenwasserversickerung vor Ort wird sich die Grundwasserneubildungsrate nur gering 
verändern. Die Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Wasser und Mensch sind unerheblich. Mit 
der Bebauungsplanaufstellung ist die Versiegelung einer Intensivgrünlandfläche verbunden. Durch die 
notwendig werdende Kompensation auf externen Flächen werden dort die Schutzgüter aufgewertet, 
so dass der Eingriff vollständig kompensiert wird. Als Verminderungsmaßnahme im Plangebiet ist das 
Einbeziehen vorhandener Erschließungsflächen zu werten. 

5.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Wenn der Bebauungsplan nicht aufgestellt werden würde, würde das Areal weiter als Landwirtschafts-
fläche mit den damit verbundenen Beeinträchtigungen der Schutzgüter genutzt werden.  
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5.5.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringeru ng und zum Aus-
gleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen 

Nach §1 (6) 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu 
berücksichtigen. 

Besonders auf der Grundlage der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz sind die Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft durch die Erweiterung von Siedlungsflächen zu beurteilen 
und darauf aufbauend Vermeidungs-/ Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen festzulegen/ 
vorzuschlagen. 

Im Rahmen der Ausweisung eines Gewerbegebietes für Gewerbebetriebe und den dazu gehörigen 
Lager-/Nebenflächen sind Verminderungsmaßnahmen nur in begrenztem Umfang möglich, da die 
Grundflächenzahl 0,8 beträgt und Grünstrukturen nicht im Plangebiet vorhanden sind. 

Die Standortwahl ist ein Instrument der Eingriffsminimierung, da auf vorhandene Erschließungsein-
richtungen zurückgegriffen werden kann. 

Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt als Erweiterung vorhandener Gewerbeflächen, sie überplant 
eine Intensivgrünlandfläche zwischen einer Erschließungsstraße und einer Hofstelle und arrondiert 
das vorhandene Gewerbegebiet in diesem Bereich, auch dies ist eine Verminderungsmaßnahme. 

Die im Bebauungsplan vorgesehene Regenwasserversickerung des anfallenden Oberflächenwassers 
ist eine weitere Verminderungsmaßnahme. 

Das in Anspruch genommene Terrain ist aus naturschutzfachlicher Sicht weniger empfindlich. 

Der Verlauf des Geltungsbereiches im Süden des Plangebietes ist auch ein Instrument der Eingriffs-
minimierung, da zwischen Hofstelle und Plangebietsgrenze eine ca. 20 m breiter Intensivgrünland-
streifen erhalten bleibt, der auch zukünftig als Nahrungshabitat der Brutvogelarten fungieren kann, 
deren Reviere auf der Hofstelle im Süden des Plangebietes liegen. 

Das verbleibende Kompensationsdefizit wird auf externen Flächen, die sich im Besitz der Stadt Lingen 
befinden, kompensiert. In der Speziellen Artenschutzprüfung, die nicht Bestandteil des Umweltberich-
tes ist, wird der artenschutzrechtliche Aspekt abgearbeitet. 

5.5.4 Allgemeine umweltbezogene Zielvorstellungen 

Aus der Bestandsaufnahme des aktuellen Umweltzustandes und der Umweltbestandteile können um-
weltbezogene Zielvorstellungen für die Bebauungsplanaufstellung abgeleitet werden. 

Folgende Zielvorstellungen werden formuliert: 

·  Keine Erhöhung der Lärmemissionen 

·  Versickerung des Oberflächenwassers 

Die Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz wird in Kapitel 5.6 abgearbeitet, dort wird der 
Eingriff nach dem Osnabrücker Kompensationsmodell bewertet und der Kompensationsumfang ermit-
telt. 

5.5.5 Schutzgut Mensch 

Die Standortwahl des neuen Baugebietes wirkt sich positiv auf das Schutzgut Mensch aus, da vor-
handene Gewerbeflächen erweitet werden, so dass Erweiterungsmöglichkeiten bzw. eine Neuan-
siedlung ermöglicht wird. Durch die Herausnahme der Plangebietsfläche aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung werden die geruchlichen Emissionen reduziert. 
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5.5.6 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Durch die Inanspruchnahme einer, unter naturschutzfachlichen Aspekten betrachtet, weniger empfind-
lichen Fläche in Erweiterung vorhandener gewerblicher Bauflächen wird dem Gedanken der Eingriffs-
minimierung Rechnung getragen. 

Der nichtausgleichbare Eingriff in das Schutzgut Tiere und Pflanzen durch Lebensraumbeseitigung 
wird extern kompensiert, dort wird das Schutzgut aufgewertet, siehe Kapitel 5.6.2. 
 

5.5.7 Schutzgut Boden 

Die bisher als Intensivgrünland genutzte Fläche, mit den damit verbundenen Beeinträchtigungen, wird 
großflächig versiegelt. Nur n den Randbereichen werden sich naturnähere Bodenstrukturen entwi-
ckeln, weil diese nicht mehr einer Nutzung unterliegen werden. 

Der nichtausgleichbare Eingriff in das Schutzgut Boden durch Versiegelung wird extern kompensiert, 
dort wird das Schutzgut aufgewertet, siehe Kapitel 5.6.2. 

5.5.8 Schutzgut Wasser 

Durch die vorgesehene Versickerung des Oberflächenwassers auf der Eingriffsfläche reduziert sich 
die Regenwasserversickerungsrate nur gering und damit auch die Grundwasserneubildungsrate. 

Der nichtausgleichbare Eingriff in das Schutzgut Wasser wird durch Reduzierung der Versickerungs-
rate extern kompensiert, dort wird das Schutzgut aufgewertet, siehe Kapitel 5.6.2. 

5.5.9 Schutzgut Klima und Luft 

Durch die Inanspruchnahme dieses Areals wird diese Fläche umgenutzt, die mikroklimatischen Funk-
tionen der Kaltluftproduktion für die angrenzenden Flächen werden erheblich reduziert. 

Der nichtausgleichbare Eingriff in das Schutzgut Klima und Luft durch Versiegelung/Überbauung wird 
extern kompensiert, dort wird das Schutzgut aufgewertet, siehe Kapitel 5.6.2. 

5.5.10 Schutzgut Landschaft 

Die Landschaftsbildveränderung erfolgt durch den Bau von Gebäuden u. Lagerflächen als Erweite-
rung vorhandener gewerblicher Bauflächen. 

Der nichtausgleichbare Eingriff in das Schutzgut Landschaft durch Überbauung wird extern kompen-
siert, dort wird das Schutzgut aufgewertet, siehe Kapitel 5.6.2. 

5.5.11 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter ist nicht betroffen. 

Stellungnahme zum Artenschutz 

Mit der „Kleinen Novelle“ des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 18.12.2007 sollen die 
artenschutzrechtlichen Vorgaben der FFH-Richtlinie im BNatSchG verankert werden, relevant sind die 
§§ 42, 43, 19 BNatSchG. 
Nach dieser Novelle sind in Planungsverfahren nur noch die FFH-Anhang-IV-Arten und die europäi-
schen Vogelarten relevant. Für die Berücksichtigung des Artenschutzes bei Eingriffen im Bereich des 
Bau- u. Planungsfachrechtes (für nach § 19 zugelassene Eingriffe bzw. für zulässige Vorhaben im 
Sinne des § 21 (2) Satz 1 BNatSchG) gelten die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 42 
(1) BNatSchG nach den Regelungen des in § 42 (5) Satz 4 BNatSchG nicht mehr für national ge-
schützte Arten (als national geschützte Arten werden die nach § 10 (2) 10. u. 11. besonders und 
streng geschützten Arten, die nicht nach FFH-Richtlinie Anhang IV bzw. Artikel 1 der Vogelschutzricht-
linie geschützt sind).  
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Diese Regelung verankert die im alten BNatSchG vorgesehene Ausnahme des § 43 (4) für die natio-
nal geschützten Arten im neuen BNatSchG. 

Durch § 42 (5) BNatSchG wird die Anwendung der Verbotstatbestände für nach § 19 BNatSchG zuge-
lassene Eingriffe sowie Vorhaben des § 21 (2) BNatSchG weiter spezifiziert.  

Für die nach Anhang IV FFH-Richtlinie bzw. Vogelschutzrichtlinie geschützten Tier- u. Pflanzenarten 
treten die Verbotstatbestände (Zerstörung/Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) nach 
§ 42 (1) 3. BNatSchG nicht ein, wenn die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Auch das Tötungsverbot 
fällt unter diese Regelung, sofern die Verletzung bzw. Tötung im Zusammenhang mit der Störung 
bzw. Schädigung der Lebensstätten steht. 

Nahrungs- und Jagdhabitate fallen nicht unter den Verbotstatbestand (Urteil BVerwG 11.01.2001, 4C 
6.00 I). 

Nach § 42 (5) BNatSchG erfüllen Verletzungen oder Tötungen, die im Zusammenhang mit der Zerstö-
rung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten auftreten, nur den Verbotstatbestand, 
wenn die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht erhalten werden kann. 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt vor, wenn diese von 
den Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft besiedelt werden können, oder wenn die Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätte ihre Funktion für die darin lebenden Individuen nur noch eingeschränkt 
wahrnehmen kann. 

Für die nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützten Arten bzw. für die europäischen Vogelarten ist 
eine Ausnahme von den Verboten möglich, sofern das Vorhaben bzw. der Eingriff aus zwingenden 
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftli-
cher Art begründbar ist. Darüber hinaus dürfen keine zumutbaren Alternativen zur Verfügung stehen 
und der aktuelle Erhaltungszustand der europäischen Vogelarten sowie der günstige Erhaltungszu-
stand der nach FFH-Richtlinie Anhang IV Arten müssen trotz des Eingriffs gewährleistet sein. 

Ebenso ist nach § 19 (3) BNatSchG der Eingriff nicht zulässig, wenn als Folge des Eingriffs Biotope 
zerstört werden, die für die dort wild lebenden Tiere der „streng geschützten Arten“ nicht ersetzbar 
sind, Ausnahmen sind möglich, wenn die Gründe des öffentlichen Interesses überwiegen. 

Durch die Bebauungsplanaufstellung werden weder die Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der beson-
ders geschützten europäischen Brutvogelarten zerstört, deren Reviere auf der Hofstelle südlich des 
Plangebietes liegen, noch erfolgen Tötungen von Individuen. 

Durch die Bebauungsplanaufstellung werden nicht Biotope zerstört, die für die dort wild lebenden 
Tiere der streng geschützten Arten nicht ersetzbar sind  -  es wird eine Intensivgrünlandfläche über-
baut. 

Fazit: Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 42 (1) und § 19 (3) BNatSchG werden 
nicht erfüllt. 

5.6 Eingriffsbetrachtung  

Nach dem Baugesetzbuch ist die Eingriffsregelung gemäß Bundesnaturschutzgesetz abzuarbeiten. 
Ein Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes in Natur und Landschaft liegt vor, wenn Veränderungen 
der Gestalt oder der Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen können. 

Vermeidbare Beeinträchtigungen sind zu unterlassen, ist dies nicht möglich, so sind Ausgleichsmaß-
nahmen notwendig, so dass nach Beendigung der Maßnahmen keine erheblichen oder nachhaltigen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes zurückbleiben. Ist ein Eingriff in 
Natur und Landschaft nicht ausgleichbar, so ist gemäß Entscheidungskaskade des Bundesnatur-
schutzgesetzes zu prüfen, ob die Beeinträchtigungen in sonstiger Weise kompensierbar sind. Kann 
dies erfolgen, sind Ersatzmaßnahmen festzusetzen. Sind hingegen die Beeinträchtigungen in sonsti-
ger Weise nicht kompensierbar, ist zu prüfen, ob der Eingriff vorgeht oder Natur und Landschaft im 
Range vorrangig zu behandeln sind.  
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Mit der beabsichtigten Bebauungsplanneuaufstellung werden im Plangebiet Versiegelungen vorge-
nommen und das Landschaftsbild verändert. Damit sind erhebliche Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes verbunden. Der Eingriffstatbestand ist erfüllt, der Eingriff ist 
nicht ausgleichbar, aber in sonstiger Weise kompensierbar. Zur Ermittlung der Schwere des geplanten 
Eingriffes bedarf es der qualifizierten Erfassung und Bewertung der naturräumlichen Ausstattung 
(Schutzgüter) und der Beurteilung des Planvorhabens. Grundlage für die Bewertung der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes ist das Heranziehen von vorliegenden Daten, eine Biotoptypenkartierung 
und eine Brutvogelkartierung. Durch die Auswertung dieser Daten lassen sich wesentliche Aussagen 
zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft ableiten. Die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter sind in den vorherigen Kapiteln dargestellt, die quantifizierte Bewertung des Eingriffes 
erfolgt in der folgenden Eingriffsbilanzierung. 

5.6.1 Eingriffsbilanzierung  

Die Eingriffsbilanzierung erfolgt gemäß dem „Osnabrücker Kompensationsmodell des Landkreises 
Osnabrück“, auf Basis der Biotoptypenkartierung gemäß „Kartierschlüssel des NLÖ“ und auf Basis der 
örtlichen Erhebungen/Bestandsplan. (Anlage 2) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes schließt im Norden Flächen aus dem seit 1981 gültigen 
Bebauungsplanes ein, dies sind GE-Flächen mit GRZ = 0,8 und Straßenverkehrsflächen. 
Bilanziert wird über den gesamten Geltungsbereich, die Versiegelungen im vorhandenen Straßenver-
kehrsraum wurden anhand des nördlich angrenzenden Bebauungsplanes/örtlichen Erhebungen 
ermittelt, das vorhandene Straßenbegleitgrün wird als Bestand gewertet, der erhalten bleibt. 
 
Bestand: - OS-Modell  
 

 Biotoptyp Flächengröße 
[m²] 

Wertfaktor 
[WE/m²] 

Flächenwert 
[WE] 

GE-Fläche, Versiegelung, GRZ = 0,8, i. M. 
0,85 

935 0,0 0,0 

Freianlagen im GE-Gebiet 162 1,0 162,0 
Intensivgrünland GI 6.924 1,2 8.308,8 
Straßenbegleitgrün, vorh., BZN u. ER 90 1,0 90,0 
Versiegelung Fahrbahn/Fussweg laut B-Plan 
OVS 

760 0,0 0,0 

Summen 8.871  8.560,8 

 

Planung - OS-Modell  

Bei der Planungsbilanzierung wird das vorhandene Straßenbegleitgrün als Bestand gewertet, da der 
Straßenausbau, wie er jetzt im Bebauungsplan vorgesehen ist, schon erfolgt ist und dort Veränderun-
gen nicht erfolgen. 

 

 Biotoptyp Flächengröße 
[m²] 

Wertfaktor 
[WE/m²] 

Flächenwert 
[WE] 

GE-Gebiet, Versiegelung GRZ = 0,8  i. M. 
0,85 

6.740 0,0 0,0 

Freianlagen im GE-Gebiet 1.191 1,0 1.191,0 
Straßenverkehrsfläche, Versiegelung 850 0,0 0,0 
Straßenbegleitgrün 90 1,0 90,0 

Summen 8.871  1.281,0 
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5.6.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs  

    Kompensationsdefizit:  
 
     Bestand: 8.561 WE 
./.     Planung : 1.281 WE 
                                 ---------------- 
  7.280 WE 
 
Es sind extern 7.280 WE nach OS-Modell zu kompensieren. 

5.6.3  Ersatzmaßnahme  

Die zu kompensierenden 7.280 WE nach Os-Modell werden auf der folgenden städtischen Ersatzflä-
che (Anlage 4) kompensiert: 

E 230:  

Gemarkung Schepsdorf, Flur 32, Flurstücke 20/4 teilweise, 20/5 teilweise, 21/5 teilweise, 34/3 teilwei-
se, 35/3, 38/3, 34/2, 35/4, 40/1: Die Aufwertung beträgt 1,0WE/m², dort wird die Grünlandnutzung ex-
tensiviert. Die Gesamtflächengröße beträgt 12,2985 ha. 

Für den Eingriff durch den B-Plan Nr. 148 Teil IV werden auf dieser Fläche 7.280 m² als Ersatzmaß-
nahme gewertet. 

Die Ersatzfläche liegt südlich der Umgehungsstraße B 213 (Alexanderbrücke) in Schepsdorf an der 
Herzforderstraße. Dort wird die bestehende Grünlandbewirtschaftung weiter extensiviert, es wird ein 
für den Naturraum typisches Element entwickelt. Die Entfernung zum Eingriffsort beträgt ca. 6 km. 

Der Eingriff ist mit der Anrechnung dieser Maßnahmen vollständig kompensiert. 

5.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

·  Standort 

Ziel der Bebauungsplanaufstellung ist die Erweiterung vorhandener Gewerbeflächen an diesem 
Standort, da konkrete Erweiterungs-/Ansiedlungsabsichten bestehen. Im Flächennutzungsplan ist 
dieser Bereich wie die angrenzenden Areale als G-Fläche ausgewiesen, andere Nutzungen sind in 
diesem Gebiet zwischen „Hessenweg“ im Norden bzw. Westen und „Bernardstraße im Süden bzw. 
Osten. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 148 Teil IV „Erweiterung Gewerbegebiet Bernardstraße“ 
werden die städtebaulichen Ziele des Flächennutzungsplanes konkretisiert. 

Durch die Standortwahl wird die direkte Erweiterung der vorhandenen gewerblichen Bauflächen 
ermöglicht, da das Plangebiet direkt an eine vorhandene Erschließungsstraße anbindet, nördlich 
davon befinden sich bebaute Gewerbegrundstücke. Der Flächenzuschnitt ermöglicht den Weiterbe-
trieb der Hofstelle und gleichzeitig die Erweiterung der gewerblichen Bauflächen. 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten mit den vorgegebenen Parametern Anbindung an die vorhande-
ne Erschließung und unmittelbare Nähe zu vorhandenen Gewerbeflächen gibt es in diesem Bereich 
nicht. 

·  Baugebiet 

Das Plangebiet ist so konzipiert, dass auf der gesamten Länge in Ost-West-Richtung der direkte Zu-
gang zu der vorhandenen Erschließungsstraße besteht. 
 
Mit diesem städtebaulichen Konzept wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung sichergestellt. 
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5.8 Zusätzliche Aufgaben  

5.8.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung  

·  Eingriffsregelung nach dem BNatSchG  

Zur Beurteilung des Eingriffes wurde eine Bewertung der Biotoptypen mit Hilfe des „Osnabrücker 
Kompensationsmodell des Landkreises Osnabrück“ durchgeführt. Darauf basierend wurde der Kom-
pensationsbedarf ermittelt.  

Die Bewertung und Einstufung der Biotoptypen erfolgte gemäß Kartierschlüssel NLWKN / NLÖ. Bei 
der Bewertung der Schutzgüter wurde auf vorliegende Daten zurückgegriffen, Aussagen übergeordne-
ter Planungsebenen wurden berücksichtigt, soweit sie planungsrelevant sind. 

·  Spezielle Artenschutzprüfung nach dem BNatSchG 

Die Spezielle Artenschutzprüfung (SAP) erfolgte nach dem Bundesnaturschutzgesetz, Grundlage war 
eine Brutvogelkartierung. Die Ergebnisse der Artenschutzprüfung sind in den Umweltbericht eingear-
beitet und bei der Planaufstellung, soweit sie relevant waren, berücksichtigt worden.  
Der Untersuchungsumfang wurde vorher mit der zuständigen Behörde abgestimmt. 

5.8.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammen stellung der erforder-
lichen Informationen 

 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben gab es nicht, vorliegende Daten wurden 
berücksichtigt bzw. durch neue Erhebungen ergänzt. Die Aussagen des Umweltberichtes haben be-
schreibenden Charakter, die zum Teil auf Erfahrungswerte beruhen, detaillierte Untersuchungsme-
thoden wurden, Schutzgüter bezogen, je nach Erforderlichkeit in Absprache mit der zuständigen Be-
hörde durchgeführt. 
Die zusammengestellten, umweltrelevanten Informationen sind ausreichend, um eine Einschätzung 
der zu erwartenden Umweltfolgen vorzunehmen und eine möglichst umweltverträgliche Planung 
durchführen zu können. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Stadtplanung und Landschafts-
planung ist ein umweltverträgliches Konzept entwickelt worden. 

5.8.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachu ng 

Die Überwachung der baurechtlichen Festsetzungen, die auf Ebene des Bebauungsplanes festgelegt 
werden, obliegt der Stadt Lingen, die Überwachung kann sich auf die erheblichen Umweltauswirkun-
gen beschränken, auf die Schutzgüter Boden und Tiere u. Pflanzen und Klima u. Luft.  

Da die Ersatzflächen sich im Besitz der Stadt Lingen befinden, ist die Umsetzung der Kompensations-
maßnahmen sichergestellt, eine turnusgemäße Überwachung erfolgt durch die Untere Naturschutzbe-
hörde.  

5.9 Zusammenfassung 

Die Stadt Lingen beabsichtigt durch die Neuaufstellung des Bebauungsplan Nr. 148 Teil IV – Ortsteil 
Laxten, Baugebiet: „Erweiterung Gewerbegebiet Bernardstraße“ die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Erweiterung vorhandener Gewerbeflächen an der „Bernardstraße“ zu schaffen. 

Auf die Prüfung von Alternativen konnte verzichtet werden, da für diesen Standort konkrete Ansied-
lungsabsichten bestehen und das Plangebiet unmittelbar an eine vorhandene Erschließungsstraße 
anschließt. 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im Gewerbegebiet im Bereich der „Bernard-
straße“, südlich des Baustoffhandels Wessmann bzw. nördlich der Hofstelle Jaske, westlich der vor-
handenen gewerblichen Bebauung zwischen Umgehungsstraße B 70 und Bernardstraße (in Nord-
Süd-Richtung verlaufend). Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 0,88 ha, wovon ca. 0,69 ha als In-
tensivgrünland genutzt werden, 0,19 ha sind als Erschließungsstraße bzw. gewerbliche Baufläche im 
angrenzenden Bebauungsplan bereits ausgewiesen. Diese Flächen werden in den Geltungsbereich 
übernommen, da der ursprünglich vorgesehene Erschließungsstraßenausbau verändert wurde, so 
dass bei der B-Planneuaufstellung dies baurechtlich abgesichert werden soll. 

Mit der Bebauungsplanaufstellung sind erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere u. Pflan-
zen, Boden und Klima u. Luft verbunden, da eine Grünlandfläche versiegelt wird, wodurch der 
Lebensraum der Boden gebundenen Flora und Fauna dort beseitigt wird, das Mikroklima wird von 
einem Stadtrandklimatop zu einem Stadtklimatop umgewandelt. Da das Oberflächenwasser auf dem 
Grundstück versickert werden muss, sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser gering. Das 
Schutzgut Mensch profitiert durch die Ausweisung neuer gewerblicher Bauflächen, die Emissions-
grenzwerte werden eingehalten. Das Schutzgut Landschaft ist in diesem Bereich durch die vorhan-
denen gewerblichen Nutzungen erheblich vorbelastet, so dass durch die Neuaufstellung nur der Sied-
lungsrand verschoben wird. 

Die Standortwahl und die Abgrenzung des Geltungsbereiches sind wie die Oberflächenwasserversi-
ckerung Verminderungsmaßnahmen, neue Erschließungsflächen sind für die Bebauungsplanauf-
stellung nicht erforderlich. Der Eingriff erfolgt durch die Überbauung einer Intensivgrünlandfläche, Ge-
hölzbestände sind nicht betroffen. Zur Beurteilung des Eingriffs erfolgten eine Biotoptypenkartierung 
und eine Brutvogelkartierung, in Abstimmung mit der zuständigen Behörde. 
Die Verbotstatbestände der Artenschutzregelung (§§ 42, 43 u. 19 BNatSchG) nach dem Bundesna-
turschutzgesetz werden nicht erfüllt, dies ist das Ergebnis der Speziellen Artenschutzprüfung, da 
weder die Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der besonders geschützten europäischen Brutvogelarten 
zerstört, noch erfolgen Tötungen von Individuen. Ebenso werden nicht Biotope zerstört, die für die dort 
wild lebenden Tiere der streng geschützten Arten nicht ersetzbar sind. 

Die Eingriffsbilanzierung erfolgt nach dem „Osnabrücker Kompensationsmodell“, das verbleibende 
Kompensationsdefizit wird extern auf einer städtischen Ersatzfläche durch die Entwicklung von Exten-
sivgrünland kompensiert. 

Durch die Bebauungsplanaufstellung wird es auf dieser Fläche ermöglicht, Gebäude mit einer Höhen-
begrenzung von 12m in zweigeschossiger Bauweise mit einer Geschossflächenzahl von 1,2 zu er-
richten. Die Grundflächenzahl wird auf 0,8 festgelegt, so dass maximal 85% der Grundstücksfläche 
mit Gebäuden und Nebenflächen versiegelt werden dürfen. Die Baugrenze verläuft im Abstand von 5 
m zur Geltungsbereichsgrenze bzw. zur vorhandenen Erschließungsstraße die in Ost-Westrichtung 
verläuft. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Verminderungs-, 
Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen durch die Bebauungsplanaufstellung keine erheblichen, 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

6. Hinweise  
Der Bebauungsplan Nr. 148 – Teil IV -, Ortsteil Laxten, Baugebiet: „Erweiterung Gewerbegebiet 
Bernardstraße“ enthält folgende Hinweise:  

 
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
    können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige  
    Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht  
    werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) melde- 
    pflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Lingen (Ems)   
    oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie - Stützpunkt  
    Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441/799-2120 unverzüglich gemeldet werden. 
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    Bodenfunde und  Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werk- 
    tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn  
    nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 
2. Sollten bei Erdarbeiten Landkampfmittel gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizei-

dienststelle, das Ordnungsamt oder das zuständige Kampfmittelbeseitigungsdezernat zu benach-
richtigen. 

3. Der Brandschutz für die zusätzliche Bebauung ist in Abstimmung mit der Abteilung „Vorbeugender 
Brandschutz“ beim Landkreis Emsland sicherzustellen.   

7. Planunterlage 

Der Bebauungsplan wird auf einer automatisierten Liegenschaftskarte im Maßstab M. 1: 1.000 ange-
fertigt. Die Planunterlage wurde von der Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegen-
schaften – GLL Meppen - Katasteramt Lingen, zur Verfügung gestellt. Der Planausschnitt liegt im 
Landkreis Emsland, Gemeinde: Stadt Lingen Ems), Gemarkung: Lingen, Flur 4. Der Vervielfältigungs-
vermerk ist im Geschäftsbuch unter der Nummer L4-176/09 geführt.   

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich be-
deutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 
10.08.09). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch 
einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei mög-
lich. 

Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe von An-
gaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standartpräsentationen ist nur mit Erlaubnis der 
zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. (§ 5 Abs. 3 des Nds. Gesetzes über das 
amtliche Vermessungswesen – NvermG - vom 12.12.2002, Nds. GVBl. 2003 S. 5) 

8. Verfahren 

·  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3  (1) BauGB  

Die Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung erfolgte im Rahmen einer Auslegung der Planunter-
lagen im Stadtplanungsamt über einen Zeitraum von 3 Wochen.  
 
Stellungnahmen zu dieser Bebauungsplanaufstellung wurden nicht abgegeben. 

·  Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
nach § 4 (1) BauGB  

Grundsätzliche Bedenken wurden gegen den Bebauungsplan nicht erhoben. 

Die vorgebrachten Stellungnahmen, Anregungen und Hinweise sind in die weitere Planbearbeitung 
eingeflossen, wobei sich die wesentlichen Planinhalte nicht verändert haben. 
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9. Verfahrensvermerke 
 
Aufgestellt:    
 
 
 
 
 
 
Meppen, den 01.12.2009      
                    
 
        ………………………………                                                                                       
          i. A. Großpietsch 
im Einvernehmen mit der Stadt Lingen (Ems) 
Lingen (Ems), den 02.12.2009 
 
        ………………………………. 
                      Leiter FB Planung u. Hochbau 
_____________________________________________________________________________ 
 
Verwaltungsausschuss der Stadt Lingen (Ems) hat in seiner Sitzung am             diese Begründung 
zur Durchführung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB anerkannt. 
 
Lingen (Ems), den     
     Stadt Lingen (Ems) 
                                                              
       
          ……………………………. 
                                         Stadtbaurat  
_____________________________________________________________________________ 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 148 – Teil IV - Ortsteil Laxten, Baugebiet: „Erweiterung Ge-
werbegebiet Bernardstraße“ mit der Begründung einschl. Umweltbericht haben vom                  bis                    
gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
Lingen (Ems), den     
     Stadt Lingen (Ems) 
                                       
 
                                                                                                ……………………………. 
                                         Stadtbaurat  
_____________________________________________________________________________ 
 
Der Rat der Stadt Lingen (Ems) hat am                          diese Begründung, beschlossen. 
 
Lingen (Ems), den  
     Stadt Lingen (Ems) 
 
 
            …………………………….. 
                                          Stadtbaurat  

 

Grontmij GfL GmbH  
Standort Meppen 
 
August-Prieshof-Str. 1 
49716 Meppen 
 
Telefon (05931) 59 64-0 
Telefax (05931) 59 64-19 
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10. Verzeichnis der Anlagen zur Begründung 
 
 
Anlage 1:                Merkblatt: Feuerwehrzufahrten - Löschwasserversorgung 
 
Anlage 2:                Bestandsplan - Biotoptypen 
 
Anlage 3:                Übersichtsplan: Lage der Ersatzflächen im Stadtgebiet 
 
Anlage 4:  Lageplan: Ersatzfläche E 230 
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Anlage 1: Merkblatt der Hauptamtlichen Brandschau  
 
Landkreis Emsland          
     
Brandschaubereich Nord-Mitte-Süd 
 

M e r k b l a t t 
 
Feuerwehrzufahrten – Löschwasserversorgung 
 
Nachfolgende grundsätzlich erforderliche Maßnahmen hinsichtlich der Zufahrtsmöglichkeiten für 
Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge bitte ich bei der Ausschreibung von Architektenwettbewerben 
bzw. bei eigener Planung zu berücksichtigen. 
Die Zu- oder Durchfahrten sowie die für Feuerwehrfahrzeuge bestimmten befahrbaren Auffahr- und 
Entwicklungsflächen müssen so befestigt sein, dass sie von 16 t schweren Feuerwehrfahrzeugen mit 
einer Achslast von 11 t befahren werden können. Flächen für die Durchführung von Drehleiter-
manövern müssen so befestigt sein, dass sie eine Punktlast von mindestens 5,5 t aufnehmen können. 
Wege und Flächen, von denen aus Drehleitermanöver durchgeführt werden müssen, dürfen nicht 
weniger als 6,00 m breit und nicht mehr als 5 von Hundert geneigt sein. 
Zu- und Durchfahrten dürfen keine größere Neigung als 10 von Hundert haben. 
Beim Einbiegen von öffentlichen Verkehrsflächen und bei kurvenartigem Verlauf der Zufahrten sind 
bestimmte Radien mit entsprechenden Breiten der Zufahrten einzuhalten (DVNBauO § 1 sowie  
AB-DVNBauO zu § 1). 

Die Zu- und Durchfahrten müssen eine Breite von 3,0 m und bei einer Durchfahrtslänge von 
 > 15,00 m mind. 3,50 m und eine lichte Höhe von 3,80 m haben (s. DIN 14900 v. Juni 1977 und 
§ 1 DVNBauO). 
A Zufahrten werden gefordert: 

a)  bei Gebäuden mit Räumen, deren Fußboden nicht mehr als 7,00 m über Geländeober-
fläche liegt, muss eine Zufahrt bis 50,00 m an das Gebäude herangeführt werden. Als 
Verbindung muss ein Zugang von 1,25 m Breite und 2,00 m lichter Höhe vorhanden sein 
(DIN 14900 und § 1 DVNBauO). 

b)  bei Gebäuden mit Räumen, deren Fußboden mehr als 7,00 m über Geländeoberfläche 
liegt, müssen Zufahrten bis an das Gebäude heranführen. An den Gebäuden müssen be-
fahrbare Auffahrflächen vorhanden sein, so dass jede Wohneinheit oder ein zum dauern-
den Aufenthalt von Menschen bestimmter Raum mit der Drehleiter erreicht werden kann.    
Der Abstand vom Gebäude bis zur Fahrbahn = Leiterentwicklungsfläche soll mindestens 
3,0 m und höchstens 9,00 m, bei einer Fußbodenhöhe von mehr als 17,00 m höchstens 
6,00 m betragen (§ 1 DVNBauO). 

c)  bei Hochhäusern muss die Zufahrt bis an die Eingänge zu den Treppenräumen (Treppen-
haus) und an die Einspeisungsstellen der Steigleitung angelegt sein.  
Im Bereich der Eingänge und der Einspeisungsstellen muss für die Feuerwehr eine aus-
reichend große und befahrbare Auffahr- und Entwicklungsfläche angelegt sein. 

d)  bei Gebäuden mit mehr als 40,00 m Länge und für Gebäude besonderer Art und Nutzung 
wie Krankenhäuser, Heime, Kaufhäuser, Theater, Versammlungsräume, Hoch- und Tief-
garagen udgl., bleibt die Forderung auf zusätzliche Rettungs- und Angriffsmöglichkeiten 
vorbehalten. Die Zufahrtsmöglichkeiten müssen jederzeit gesichert sein. 

e)  in allen Gebieten müssen Straßen- und Wegebefestigungen zu den einzelnen Gebäuden 
(nach Fertigstellung im Rohbau) so vorhanden sein, dass die Gebäude von einer Seite 
aus für Feuerlösch- und Rettungsmaßnahmen angefahren werden können. 

 
B  Soll die erforderliche Löschwassermenge für eine Brandbekämpfung ausschließlich der Sammel-

wasserversorgungsleitung entnommen werden, so sind die vom DVGW herausgegebenen Arbeits-
blätter W 331 und W 405 (Hydrantenrichtlinien und Löschwasserbedarf) genauestens zu beachten. 
 
Der Löschwasserbedarf ist somit für die Dauer von zwei Stunden und entsprechender Bauaus-
führungsart in den einzelnen Gebieten wie folgt zu bemessen: 
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1.     offene Bauweise und Häuser     = 10,0  l / sec. 
2. Wohngebiete bis zu 3 Geschossen  = 13,3  l / sec. 
3. Wohngebiete in vier und mehrgeschossigen Gebieten  = 26,6  l / sec. 

4. Industriegebiete, Fabrik-, Gewerbe- und Handelsbetriebe  = 53,2  l / sec. 

5. Gemischt-Gebiete und Altstadtteile 
mit Warenhäusern, Theater, Kinos, u. ä  = 53,2  l / sec. 

 
Die Standorte der einzelnen Hydranten bzw. Wasserentnahmestellen sind später vom zuständigen 
Stadt- bzw. Ortsbrandmeister in Verbindung mit der zuständigen Brandschutzbehörde festzulegen. In 
den Gebieten, wo keine ausreichende abhängige Löschwasserversorgung vorhanden ist, sind geeig-
nete Wasserentnahmestellen (Bohrbrunnen oder Zisternen) einzurichten. Vorhandene unabhängige 
Wasserentnahmestellen (Vorfluter und Graben) sind in diesen Gebieten zu erhalten und evtl. durch 
Einbau von Stauen für Feuerlöschzwecke nutzbar zu machen. Ob die zuständigen Feuerwehren mit 
ihren Gerätschaften ausreichend bestückt sind, muss bei der Aufstellung der Bebauungspläne von 
Fall zu Fall erneut überprüft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Lingen (Ems), Bebauungsplan Nr. 148 – Teil IV – Ortsteil Laxten,  
Baugebiet: „Erweiterung Gewerbegebiet Bernardstraße“ 

Begründung einschl. Umweltbericht (Entwurf – Stand: 01.11.2009) 

 

GfL 0713-09-033 41 

Anlage 2: Bestandsplan – Biotoptypen  
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Legende zum Bestandsplan – Biotoptypen  
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Anlage 3: Lage der Ersatzflächen im Stadtgebiet  
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Anlage 4: Lageplan: Ersatzfläche E 230  
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